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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Zur Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen und Knaben wurden wichtige
Schritte getan. In verschiedenen Kantonen sind Gesetzesrevisionen im Gange, die auf
Empfehlung der EDK diesem Grundsatz Rechnung tragen wollen. Anderseits setzten
sich auch gewerkschaftliche und feministische Kreise für gleiche Erziehung und
Ausbildung von Mädchen und Buben ein. An einem nationalen Aktionstag wurde Bilanz
gezogen. Über zwei Fälle von Ungleichbehandlung musste schliesslich das
Bundesgericht befinden. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.06.1982
JÜRG FREY

Bundesrätin Dreifuss sprach sich am 9. Kongress der Europäischen Vereinigung für
Lern- und Unterrichtsforschung für eine Aufwertung der öffentlichen Schule als
Stärkung des Service public aus. Ein Bildungswesen, das Teilnahme und innovative
Konzepte fördere, müsse wieder politische Priorität erhalten. Dass dies auch Geld
koste, liege auf der Hand. Eine Unterwerfung des Schulwesens unter die Marktgesetze
sei zwar auch denkbar und könnte die Autonomie der Schulen vergrössern; damit
verbunden wäre aber eine Intensivierung der Unterschiede zwischen den Schulen sowie
ein Wandel der Bildung von einem öffentlichen Gut zu einem Produkt. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.09.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verlangte vom Bund eine
Gesamtschau darüber, was im Bildungsbereich bis 2008 erreicht werden soll. Sie
erklärte, die Kantone seien nicht bereit, sich vom Bund ständig neue Vorgaben und
Verantwortungen übertragen zu lassen, ohne dass der Bund sich an den Kosten
angemessen beteilige. Die Bildungsausgaben hätten sich in den vergangenen Jahren
kontinuierlich zu Lasten der Kantone verschoben. Derzeit bezahlen Kantone und
Gemeinden 88% der 22 Mia Fr., welche die Bildung – Kindergarten bis Universität –
jährlich verschlingt. In der Berufsbildung ging die Bundesbeteiligung gemäss EDK auf
15% zurück. Für die Fachhochschulen bezahlt der Bund statt der im Gesetz
vorgesehenen 33% nur 28%. Die Grundbeiträge des Bundes an die kantonalen
Universitäten sind gemäss EDK in den letzten 20 Jahren pro Studierende real um einen
Drittel gesunken. Die EDK wies auf eine Reihe von neuen Herausforderungen hin, die in
den nächsten Jahren auf die Schulen zukommen werden: Folgerungen aus der PISA-
Studie, neue Betreuungsstrukturen, Neuordnung der Vorschulphase, Lehrerbildung,
Zunahme der Studierendenzahlen. Diese dürften nicht (fast) allein auf die Kantone
überwälzt werden. Die EDK verlangte deshalb vom Bund einen Masterplan, in dem Bund
und Kantone gemeinsam festlegen, welche Ziele mit welchen finanziellen Mitteln
erreicht werden sollen. Die Erziehungsdirektoren möchten dabei die Priorität auf die
Sicherung der Grundausbildung legen, und zwar auf allen Stufen. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.11.2002
MARIANNE BENTELI

Gemäss den Erkenntnissen des Nationalen Forschungsprogramms „Bildung und
Beschäftigung“ sind die sozial und wirtschaftlich problematischen
Chancenungleichheiten in der Aus- und Weiterbildung auch dem unübersichtlichen
Schweizer Bildungssystem anzulasten, welches das Auf- und Umsteigen innerhalb der
Bildungsformen erschwert und am Ende der Volksschule schwer korrigierbare
Laufbahnentscheide verlangt. Diffus sei das Ausbildungssystem aber auch wegen der oft
unkoordinierten Vernetzung von Allgemein- und Berufsbildung. Die Forschenden
empfahlen, landesweit einheitliche und messbare Mindestqualifikationen bei den
Sprachkenntnissen, im Umgang mit Computern, in Mathematik, aber auch bei den
Sozialkompetenzen und betreffend Projektmanagement zu definieren, um lebenslanges
Lernen für alle zu ermöglichen. Die Bildungsinstitutionen sollten sich klarere Profile
geben, was eine neue Aufgabenverteilung zwischen Universitäten, Fachhochschulen
und Höheren Fachschulen bedinge. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 09.09.2004
MAGDALENA BERNATH
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In der Herbstsession überwies der Nationalrat diskussionslos ein Postulat Markwalder
(fdp, BE), das den Bundesrat beauftragt, darzulegen, an welchen Initiativen der
Europäischen Union im Bereich Bildung eine schweizerische Teilnahme von Interesse
sein könnte. Die EU habe unter dem Eindruck der rasanten Entwicklung im Bereich der
elektronischen Lernmedien eine Vielzahl von neuen Projekten gestartet, welche ihr
ermöglichen sollen, weltweit zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum zu werden. Die Schweiz drohe aufgrund ihres Status
als EU-Nichtmitglied, von diesen Entwicklungen abgehängt zu werden. 5

POSTULAT
DATUM: 16.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Juli gab der Bundesrat die bilateralen Abkommen II zwischen der EU und der
Schweiz in die Vernehmlassung, darunter auch das Verhandlungsergebnis zu den EU-
Programmen Bildung (Sokrates), Berufsbildung (Leonardo da Vinci) und Jugend
(ausserschulische Jugendarbeit), welche die Mobilität von Studierenden, Lehrlingen
und Jugendlichen fördern. Dabei handelte es sich lediglich um eine Absichtserklärung,
über die das Parlament nicht zu befinden hat, da eine schweizerische Beteiligung an
den laufenden Programmen (2000-2006) für die EU aus juristischen Gründen nicht
möglich ist. EU-Kommission und -Ministerrat beabsichtigten jedoch, der Schweiz die
Teilnahme an der zukünftigen Programmgeneration (ab 2007) zu ermöglichen. In der
Konsultation bedauerten die Kantone ausdrücklich, dass es nicht zum Abschluss eines
Abkommens gekommen war. Auch Verbände und Parteien beurteilten die volle
Teilnahme der Schweiz an den Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der
EU als unbedingt erstrebenswert und forderten, die nötigen Schritte für die
Realisierung der offiziellen Teilnahme an der nächsten Programmgeneration ab 2007
einzuleiten. Die SVP hingegen hielt eine Finanzierung der ausserschulischen
Jugendarbeit auf internationaler Ebene nicht für zwingend. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Im August konnten die Verhandlungen mit der EU über die Teilnahme der Schweiz an
den Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen in den Jahren 2011-2013
abgeschlossen werden. Durch die Kooperation sollen die Mobilität der Studierenden,
Berufspraktika sowie Auslandaufenthalte zur Erweiterung des Fachwissens und des
sprachlich-kulturellen Verständnisses gefördert werden. Zur aktiven Beteiligung an den
Programmen will die Schweiz eine Agentur schaffen, die von der CH-Stiftung für
eidgenössische Zusammenarbeit aufgebaut wird. In der Wintersession hiess der
Nationalrat das Abkommen und einen Kredit von 111 Mio Fr. für die Jahre 2011-2013
gut. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Februar unterzeichnete Bundesrat Burkhalter in Brüssel ein bilaterales
Bildungsabkommen. Damit wird der Schweiz die offizielle Teilnahme an den Bildungs-,
Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der EU eröffnet. Die Projekte dienen dem
Austausch von Jugendlichen, Lehrlingen, Studierenden, Dozenten und Fachpersonen,
die in anderen Ländern kulturelle Erfahrungen sammeln sowie Sprach- und
Fachkenntnisse erlangen können. In der Frühjahrssession wurden das Abkommen wie
auch ein Kredit von 111 Mio Fr. für die Jahre 2011 bis 2013 vom Ständerat einstimmig
gutgeheissen. Der Nationalrat hatte das Geschäft bereits im Dezember 2009 behandelt.
In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage im Ständerat einstimmig und im
Nationalrat mit 132 zu 56 Stimmen gegen den Widerstand der SVP angenommen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Depuis 2011, la Suisse participe au programme de l’Union Européenne (UE) dans les
domaines de la formation, la jeunesse et l’éducation. Le message du Conseil fédéral du
27 février 2013 a posé la question du nouveau programme « Erasmus pour tous » pour
la période 2014 à 2020. Dans son ensemble, le message demande un crédit de 305,5
millions de francs pour financer la participation de la Suisse au programme
d’éducation, de formation, de jeunesse et de sport de l’UE (2014-2020). Il entend
faciliter la transition vers le nouveau programme « Erasmus pour tous », afin qu’aucune
interruption n’ait lieu. De son côté, le Conseil fédéral a avancé plusieurs arguments.
Tout d’abord, le gouvernement a fait valoir que l’expérience a montré que les échanges
entre enseignants, étudiants, organisations de jeunesse et autres améliorent la qualité
du système de formation suisse. Le Conseil fédéral a donc estimé que la participation
de la Suisse au programme européen constituait une plus-value. Dans le détail, le
financement de 305,5 millions de francs est composé de plusieurs parties distinctes.
En premier lieu, une participation obligatoire de 185,2 millions constitue la base de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2013
GUILLAUME ZUMOFEN
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l’édifice. Ensuite, 35,7 millions assurent le bon fonctionnement de l’agence nationale et
44,6 millions garantissent les mesures d’accompagnements nationales. Finalement, on
trouve 40 millions de réserve. Globalement, cela nous donne une hausse des charges
annuelles de 2 millions de francs par rapport à la participation 2011-2013. De leur côté,
les différentes commissions qui se sont penchées sur la question ont été favorables au
message du Conseil fédéral. Pour ce qui est du Conseil des Etats, la Commission des
finances (CdF-CE) s’est montrée favorable à un tel projet et a transmis le message à la
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-CE), compétente en la
matière. La CSEC-CE a proposé à son conseil d’approuver le crédit d’ensemble. En
effet, pour elle, les compétences linguistiques, interculturelles et sociales acquises à
l’étranger sont bénéfiques, autant pour les ressortissants suisses qui y participent que
pour le marché du travail suisse dans son ensemble. Néanmoins, la CSEC-CE a remis en
question les 35,7 millions de charges de fonctionnement de l’agence nationale. Du côté
du Conseil national, la Commission des finances (CdF-CN) a, elle aussi, été favorable au
message. Néanmoins, si elle l’a transmis à la Commission de la science, de l’éducation
et de la culture (CSEC-N), elle lui a proposé de ne pas approuver la réserve de 40
millions de francs. En effet, la commission a considéré qu’une telle réserve était un
encouragement à la dépense. La CSEC-CN a suivi par 18 voix contre 5 les positions
prises par les autres commissions. Elle a donc proposé à son conseil d’accepter ce
message. Le débat a été nourri à propos des 40 millions de francs de réserve, mais
finalement aucune proposition de modification n’a été faite. Finalement, la
Commission de politique extérieure (CPE-CN) a recommandé par 16 voix contre 3 et 1
abstention de poursuivre les programmes avec l’UE. Le dernier mot est donc revenu aux
deux chambres. Le Conseil des Etats a en premier validé le message sans véritablement
en débattre. Pour le Conseil national, le débat fut largement plus animé. En effet, l’UDC
a fait feu de tout bois contre ce message. Mörgeli (udc, ZH) a parlé d’instrument
politique pour favoriser l’intégration européenne, sous-entendant que l’UE, en proie à
des difficultés financières, serait bien contente que la Suisse mette la main à la poche.
Derder (plr, VD) a répliqué en rappelant que la matière grise constitue la matière
première de la Suisse. Pour lui, sans mobilité, la science helvétique est condamnée au
déclin. Cette argumentation a été appuyée par Schneider-Ammann, le ministre de
l’économie, de la formation et de la recherche, qui a voulu rappeler que l’emploi
dépendait aussi de cette mobilité. Ce sont finalement 146 voix contre 40 qui ont validé
le message. L’UDC n’a pas réussi à réduire la facture, mais la chambre n’est pas restée
insensible aux coûts élevés. Elle a donc demandé au Conseil fédéral de surveiller dans le
détail les coûts, en particulier ceux de l’agence nationale. 9

Les milieux de la formation et de la recherche ont été les premières victimes
collatérales du vote du 9 février «Contre l’immigration de masse». A la suite du vote, et
après que la Suisse a suspendu des discussions avec la Croatie, le courroux de l’Union
européenne n’a pas tardé à éclater: la Suisse a été évincée des programmes Erasmus+
et Horizon 2020. Un vent de protestation s’est rapidement levé au sein des milieux
estudiantins. Plusieurs manifestations ont été organisées. Ainsi, de nombreux étudiants
ont dû renoncer à leur projet  "Erasmus+" d’échange et plusieurs projets de recherche,
sponsorisés financièrement par l’Union européenne, ont été mis entre parenthèses. Par
conséquent, des voix des milieux de la formation, de la recherche et de la sphère
politique en général se sont élevées, afin d’exhorter le Conseil fédéral à réagir et à
éclaircir la situation. L’une des premières mesures, pour rassurer les milieux
académiques, a été de garantir les subventions attribuées aux échanges Erasmus. Ces
subsides seront, cette fois, versés directement par la Confédération. Ensuite, les deux
Commissions de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN) et du Conseil des Etats (CSEC-CE) ont déposé une motion, afin que la situation des
étudiants, des chercheurs, des hautes écoles et des entreprises, en relation avec les
programmes Erasmus plus et Horizon 2020, soit éclaircie. Une telle situation a mis en
difficulté de nombreux chercheurs helvétiques ainsi que des projets d’envergure
comme le Human Brain Project (HBP) par exemple. Au final, pendant que des
discussions continuent entre la Confédération et l’Union européenne afin de trouver
un terrain d’entente, un nouveau vote, similaire à celui du 9 février, mais ciblé sur les
accords bilatéraux, semble pointer le bout de son nez. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.02.2014
GUILLAUME ZUMOFEN
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Le vote du 9 février sur l’immigration a durement frappé les milieux de la formation et
de la recherche helvétiques. Erasmus plus et Horizon 2020 ont été les premières
victimes collatérales de ces perturbations majeures de la flexibilité de la politique
extérieure suisse. Etudiants, chercheurs, universités, hautes écoles, écoles
polytechniques fédérales (EPF), mais aussi entreprises ont sombré dans le flou suite à la
suspension de la participation de la Suisse aux programmes de formation et de
recherche de l’Union européenne (UE). Consécutivement, les Commissions de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) et du Conseil des
Etats (CSEC-CE) (14.3294) ont déposé une motion qui vise un éclaircissement de la
situation pour les étudiants, les chercheurs, les hautes écoles et les entreprises, en
relation avec les programmes Erasmus plus et Horizon 2020. Les textes déposés,
similaires, fixent quatre priorités. Premièrement, le Conseil fédéral aurait le devoir de
tout faire pour que la Suisse soit réintégrée aux différents programmes de recherche et
de formation européens. Deuxièmement, en ce qui concerne 2014, une solution
transitoire, relative à la mobilité des étudiants, aux projets de coopération dans le
domaine de la recherche et aux bourses du Conseil européen de la recherche (CER),
devrait être trouvée. Troisièmement, un rapport devrait établir si un programme
d’abandon des tâches a la capacité de garantir le financement des différentes mesures
à prendre. Et quatrièmement, le Conseil fédéral devrait fournir une garantie de
financement, afin d’assurer la participation de la Suisse aux projets de coopération.
Ensuite, afin de motiver son argumentation, les deux commissions ont souligné le flou
qui règne autour des étudiants et des chercheurs. En effet, certains étudiants ne savent
pas s’ils pourront participer aux projets de mobilité 2014 et 2015, ou encore, des
chercheurs et entreprises sont mis à l’écart de certains projets. Le Conseil fédéral
propose d’accepter la motion. Pour commencer, il a rappelé que le Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) était en charge de la
mise en place de solutions transitoires pour l’année 2014. Ainsi, le DEFR doit soumettre
une ligne directrice par rapport aux programmes européens de recherche et de
formation pour l’année 2015. Puis, le Conseil fédéral a précisé que l’objectif déclaré
était l’association de la Suisse à Erasmus plus et Horizon 2020. Finalement, en ce qui
concerne les répercussions sur le budget fédéral, le Conseil fédéral favorise un plan
d’abandon des tâches. Les deux chambres ont accepté les motions de leur commission
respective. Dans le cas du Conseil national, 117 voix contre 64 ont voté en faveur d’un
éclaircissement de la situation des étudiants, des chercheurs, des hautes écoles et des
entreprises au sujet de Erasmus plus et de Horizon 2020. Plus précisément, les voix
opposés à la motion proviennent de la totalité de la fraction UDC ainsi que de plus de la
moitié de la fraction PLR. 11

MOTION
DATUM: 16.06.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

Jahresrückblick 2020: Bildung und Forschung

Der Bereich Bildung und Forschung war in 2020 zum einen durch einige grössere
Bundesratsgeschäfte geprägt (BFI-Botschaft 2021-2024, EHB-Reform und die
Programme Erasmus+ und Horizon). Zum anderen hatte auch in diesem Themenfeld die
Corona-Pandemie Auswirkungen auf verschiedene Bereiche (temporäre Schliessung
der Schulen, erschwerte Lehrstellensuche, Suche nach Impfstoffen), die in anderen
Jahren naturgemäss weniger im Fokus standen.

In mehreren Sitzungen zwischen Juni und Dezember 2020 berieten die beiden Räte die
BFI-Botschaft für die nächsten vier Jahre. Das Ziel des Bundesrates blieb, wie in den
vergangenen Jahren auch, dass die Schweiz in Bildung, Forschung und Innovation
führend bleibt und die Chancen der Digitalisierung nutzt. Mit der in der Wintersession
erfolgten Verabschiedung des Geschäfts genehmigten die Räte rund CHF 28 Mrd. für so
verschiedene Gebiete wie die Berufsbildung, die Weiterbildung, den ETH-Bereich oder
auch für die Institutionen der Forschungsförderung. Zum Vergleich: Für die
vorangehende BFI-Periode 2017-2020 hatten die Räte rund CHF 26.4 Mrd. gesprochen.
Ein weiteres wichtiges Geschäft stellte auch das EHB-Gesetz dar. Mit dieser Vorlage
erhielt das ehemalige Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung ein eigenes
Gesetz und den Status einer Hochschule. Das spezifische Profil der EHB – der Fokus auf
die Berufsbildung und die damit verbundene Ausrichtung auf die Arbeitswelt – wird
auch mit dem neuen Gesetz beibehalten.
Im Bereich der internationalen Beziehungen, und insbesondere der Beziehungen zur
EU, standen die beiden Programme Horizon Europe 2021-2027 und das
Nachfolgeprogramm von Erasmus+ im Mittelpunkt zahlreicher Debatten. Der
Bundesrat legte im Mai 2020 die Finanzierungsbotschaft für die Beteiligung am
Horizon-Paket 2021–2027 der EU vor. Neben dem Kernstück «Horizon Europe» umfasst
das Paket auch das Euratom-Programm, das Programm ITER (Fusionsforschung) und das
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Digital Europe Programme. Der Bundesrat beantragte dafür insgesamt CHF 6.15 Mrd.
Ständerat und Nationalrat stimmten der Vorlage in der Herbst- respektive der
Wintersession zu. Die Frage der Assoziierung an die Nachfolge des
Austauschprogramms Erasmus+ (2014-2020) gestaltete sich etwas komplexer. Im Jahr
2020 berieten und beschlossen die Räte die Totalrevision des Gesetzes über die
internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung. Mit dem totalrevidierten
Gesetz wird die Umsetzung eigener Schweizer Förderprogramme mit der Assoziierung
an EU-Bildungsprogramme rechtlich gleichgestellt — bislang waren die Schweizer
Programme lediglich eine untergeordnete Möglichkeit. Das weitere Vorgehen in Sachen
Erasmus+ werde mit dem Gesetz aber nicht vorweggenommen; der Bundesrat werde
dem Parlament die Assoziierung an EU-Bildungsprogramme und deren Finanzierung
gegebenenfalls im Rahmen von separaten Vorlagen vorschlagen, erklärte der Bundesrat
und bestätigte dies auch noch einmal mit der Empfehlung zur Annahme des Postulats
der WBK-NR (Po. 20.3928), welches für 2021 eine Auslegeordnung bezüglich einer
möglichen Schweizer Assoziierung an internationale Programme im Bereich der
internationalen Zusammenarbeit und Mobilität für die Zeit nach Ende des Programms
Erasmus+ forderte. Im Rahmen der Debatte um die BFI-Botschaft 2021-2024 baten
mehrere Nationalrätinnen und Nationalräte den Bundesrat, rasch eine
Finanzierungsbotschaft zu Erasmus+ vorzulegen. Bildungsminister Parmelin wies dabei
mehrmals darauf hin, dass auf EU-Ebene noch technische und finanzielle Fragen zur
Nachfolgelösung von Erasmus+ offen seien; solange dies der Fall sei, könne die Schweiz
noch keine Botschaft vorlegen.

Die Covid-19-Krise zeitigte auch auf den Bildungs- und Forschungsbereich starke
Auswirkungen. So wurden aufgrund der Corona-Pandemie während der ersten Welle
sämtliche Schulen, einschliesslich Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen,
Gymnasien, Berufsschulen und Hochschulen im Lande für circa acht Wochen
geschlossen. In der Folge lernten die Kinder, Jugendlichen und die Studierenden von zu
Hause aus. In den Medien wurde intensiv über das so genannte Homeschooling
berichtet, besonders interessiert waren die Medien an einer möglichen Überforderung
der Eltern und an einer leidenden Chancengerechtigkeit. Bald wurde der Ruf nach
Öffnung der Schulen laut, diesen erhörte der Bundesrat aber erst Mitte Mai 2020, als
die Schulen wieder geöffnet werden konnten. 
Auch auf die Berufsschulen hatte Covid-19 Einfluss. Für viele Jugendliche und junge
Erwachsene gestaltete sich die Suche nach einer Lehrstelle respektive nach einer Stelle
im Anschluss an die Ausbildung schwierig, was auch die Politik auf den Plan rief. Mit
einer Motion der WAK-SR (Mo. 20.3163) wurde der Bundesrat beauftragt, in
Koordination mit den Kantonen sowie den Organisationen der Arbeitswelt Massnahmen
zu ergreifen, damit die Lehrbetriebe trotz der Krise weiterhin Lernende beschäftigen
und anstellen können. Der Bund gründete daraufhin eine Task Force und betraute diese
mit der Aufgabe, die Situation in den Kantonen zu beobachten und, wenn nötig,
stabilisierend einzugreifen. Zudem ermöglichte er im Rahmen des Lockdowns
einerseits Lernenden den Zugang zu Kurzarbeit – so dass die Unternehmen nicht
gezwungen würden, die Lehrverträge zu kündigen – und ersetzte diese nach der
erfolgten Öffnung durch Kurzarbeit für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner: Diese
sollten die Zeit, welche sie für die Ausbildung von Lernenden aufwendeten, als
Arbeitsausfall im Sinne von KAE anrechnen können.

Die Corona-Pandemie hatte auch einen gravierenden Einfluss auf die
Forschungslandschaft. Weltweit wurde 2020 intensiv an einem Impfstoff gegen Covid-
19 geforscht, auch unter Schweizer Beteiligung. Der SNF widmete der Corona-Pandemie
ein eigenes NFP und vergab in dessen Rahmen CHF 18.6 Mio. für Forschungsprojekte.
Mit weiteren CHF 10 Mio. unterstützte er Forschungsprojekte, welche die
gesellschaftlichen und biomedizinischen Aspekte von Epidemien erforschen. 

Anteilsmässig bewegte sich die Zeitungsberichterstattung im Bereich Bildung und
Forschung in etwa auf demselben tiefen Niveau wie in den letzten Jahren und
entsprach einem Anteil von rund 2.5 Prozent an der gesamten Berichterstattung zur
Schweizer Politik. Was aber auffällt, ist ein im Bereich Grundschulen/Gymnasien
ansteigender Wert im März und ein Peak im April 2020, was auf den Corona-bedingten
Lockdown respektive auf die Berichterstattung über die Schliessung der Schulen
zurückgeführt werden kann. 12
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Martina Munz (sp, SH) reichte im Sommer 2019 eine Motion ein, mit welcher sie den
Bundesrat dazu aufforderte, Massnahmen zu ergreifen, damit die Schweiz möglichst
rasch dem «European Solidarity Corps» beitreten kann, einem Programm der EU, das
Freiwilligeneinsätze von Jugendlichen im Ausland fördert. Die Motionärin erläuterte,
dass das Programm in der Schweiz im Rahmen der Schweizer Alternative zu Erasmus
plus geführt werde, aber im Jahr 2020 auslaufe. Es müssten daher rasch Anstrengungen
unternommen werden, damit in der Schweiz wohnhafte Jugendliche und junge
Erwachsene auch ab 2021 die Möglichkeit hätten, an einem solchen
Freiwilligenaustausch teilzunehmen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Zum einen hätten die letzten
Jahre gezeigt, dass nur eine geringe Nachfrage nach diesem EU-Programm bestehe; es
würden viel mehr Einsätze durch die Schweizer NGO «Service Civil International»
organisiert. Zum anderen müsse eine allfällige Teilnahme auch im allgemeinen Kontext
der Beziehungen Schweiz-EU gesehen werden. Auch sei der Vorschlag der EU für die
Programmperiode 2021-2027 derzeit noch in Erarbeitung; der Bundesrat könne daher
noch keine Abwägung der Vor- und Nachteile des Programms vornehmen. Schliesslich
fördere der Bund auch verschiedenste Jugendaustauschorganisationen im Rahmen des
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes.
Die grosse Kammer befasste sich in der Sondersession 2021 mit dem Vorstoss, wo
Martina Munz darauf hinwies, dass verschiedene Jugendverbände und auch die
Jugendsession ihr Anliegen unterstützten. Sie machte ausserdem darauf aufmerksam,
dass insbesondere Berufslernende von diesem Programm profitieren könnten. Mit 97 zu
80 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) überwies der Nationalrat in der Folge die Motion an
den Ständerat. Die ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden
SVP-Fraktion sowie von Mitgliedern der FDP.Liberalen und der Mitte-Fraktion. 13

MOTION
DATUM: 05.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Jahresrückblick 2021: Bildung und Forschung

Im Kapitel Bildung und Forschung kam es im Berichtsjahr in verschiedenen Bereichen
zu wichtigen Entwicklungen. Medial und politisch am meisten Aufmerksamkeit erregte
aber wohl die Nicht-Assoziierung der Schweiz an das Forschungsrahmenprogramm
Horizon Europe 2021-2027 aufgrund des Abbruchs der Verhandlungen über ein
institutionelles Abkommen mit der EU. Mitte Juli 2021 gab das SBFI bekannt, dass die
Schweiz bei Horizon Europe bis auf Weiteres als nicht-assoziierter Drittstaat behandelt
wird, was bedeutet, dass eine Beteiligung für Schweizer Forschende nur noch in
beschränktem Ausmass möglich ist. Dies rief bei den Schweizer Hochschulen Unmut
hervor; zahlreiche Akteure befürchteten einen grossen Schaden für den
Forschungsstandort Schweiz. Bis zur weiterhin angestrebten Assoziierung sollten
Projekte aus der Schweiz über den bereits im Vorjahr gutgeheissenen Kredit durch das
SBFI und weitere Übergangsmassnahmen mittels Nachmeldung zum Voranschlag 2022
finanziert werden. Die APK-NR beantragte unterdessen ihrem Rat, in der
Budgetdebatte die mittlerweile freigegebene zweite Kohäsionsmilliarde unter der
Bedingung der Vollassoziierung an Horizon Europe zu verdoppeln, was der Nationalrat
jedoch ablehnte. Auch im Bereich des Austauschprogramms Erasmus plus versuchte
die APK-NR eine Entwicklung in Gang zu setzen, indem sie den Bundesrat dazu
aufforderte, bis Ende 2021 eine Finanzierungsbotschaft zur Teilnahme an Erasmus plus
vorzulegen. Die Motion fand schliesslich aufgrund der knappen Frist, die zur
Erarbeitung der Botschaft gesetzt worden war, keine Zustimmung. Der Bundesrat
sprach sich zwar ebenfalls für die Teilnahme an diesem Programm aus, wies aber darauf
hin, dass die EU – wie auch bei Horizon – noch keine Bereitschaft gezeigt habe, die
Schweiz an dieses Programm zu assoziieren.

Im Themenbereich der frühen Kindheit erschien im Februar 2021 der ausführliche
Bericht «Politik der frühen Kindheit. Auslegeordnung und Entwicklungsmöglichkeiten
auf Bundesebene » in Erfüllung eines Postulates Gugger (evp, ZH) und eines Postulates
der WBK-NR. Der Bundesrat erläuterte darin, dass er die Politik der frühen Kindheit als
gesellschaftlich äusserst relevant erachte. Da dieser Politikbereich jedoch vor allem in
der Hand der Kantone und Gemeinden liege, habe er hier nur beschränkte
Handlungsvollmachten. Entwicklungsmöglichkeiten auf Bundesebene sah der Bericht
aber unter anderem beim Zugang, der Qualität sowie der unterstützenden Finanzierung
der Angebote im Bereich der frühen Kindheit. So bestehe etwa die Möglichkeit, dass
Kindern mit Migrationshintergrund der Zugang zu Förderangeboten erleichtert werde
oder dass Projekte für die Förderung der Chancengleichheit von Kindern mit
Behinderungen finanziell unterstützt werden könnten. Dieser Postulatsbericht
veranlasste wiederum die WBK-NR, eine parlamentarische Initiative einzureichen, um
das Impulsprogramm für die Schaffung von Betreuungsplätzen in familienergänzenden
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Strukturen von einer zeitlich befristeten in eine stetige Lösung zu überführen. Beide
Kommissionen gaben der Initiative im Berichtsjahr Folge.

Das auch im Jahr 2021 quasi alle Bereiche des politischen und gesellschaftlichen
Lebens beeinflussende Coronavirus führte im Sommer 2021 zu einem Peak der
medialen Berichterstattung im Bereich der Grundschulen und Gymnasien (vgl.
Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). Der Start des neuen Schuljahres
gab Anlass zu etlichen Zeitungsberichten über das Maskentragen, das Testen und über
weitere Massnahmen wie etwa die Anbringung von CO2-Messgeräten und Luftfiltern.

Im Bereich der Berufsbildung gab ein Reformprojekt zur KV-Ausbildung, also zur von
den schweizweit am meisten Personen ergriffenen beruflichen Grundbildung, zu reden.
Anfang 2021 leitete das SBFI eine Anhörung zum Reformvorhaben in die Wege. Ziele der
Reform waren der Aufbau von Handlungskompetenzen, die Vermittlung von fundiertem
Grundlagenwissen, die Durchlässigkeit innerhalb der verschiedenen kaufmännischen
Abschlüsse, ein neues Fremdsprachenkonzept sowie ein Gesamtkonzept für die
lehrbegleitende Berufsmaturität. Bei den Anhörungsteilnehmenden stiessen einige
dieser Punkte auf Kritik, namentlich das geplante Vermitteln von Fachwissen in
Handlungskompetenzen, die vorgesehene Streichung einer zweiten Fremdsprache
sowie der als zu sportlich angesehene Fahrplan der Reform. Nach Vorliegen der
Anhörungsergebnisse reichten die beiden WBK daraufhin je eine gleichlautende Motion
ein, in welcher sie die Verschiebung der Inkraftsetzung der Reform auf 2023 forderten.
Zum selben Schluss gelangte das SBFI nach Rücksprache mit den Verbundpartnern.
Darüber hinaus lenkte es in der Fremdsprachen-Frage ein, womit KV-Lernende auch
weiterhin in zwei Fremdsprachen unterrichtet werden sollen. Hingegen hielt das SBFI
daran fest, Fachwissen zukünftig in Handlungskompetenzen zu vermitteln; dies sei in
der Berufsbildung mittlerweile Standard. 

Im Berichtsjahr gab es zudem beim übergeordneten Thema der Gleichstellung von Frau
und Mann im Schul- und Hochschulbereich drei Entwicklungen zu verzeichnen. Im März
verabschiedete der ETH-Rat seine neue Gender Strategie für die Jahre 2021-2024,
welche das Ziel verfolgte, den Frauenanteil in Lehre und Forschung, vor allem in den
Führungspositionen, weiter zu steigern. Zu den Schwerpunkten der Strategie gehörten
etwa die Aufdeckung und das Verhindern von Diskriminierung, Mobbing, Drohungen,
Gewalt und sexueller Belästigung. Eine vom Nationalrat gutgeheissene Motion der WBK-
NR für die Lancierung einer Sensibilisierungskampagne gegen ebendiese Belästigungen
im ETH-Bereich wurde vom Ständerat hingegen abgelehnt. Schliesslich wurde ein
Postulat der FDP.Liberalen-Fraktion zur Gleichstellung in der Berufsbildung
angenommen. Dieses forderte den Bundesrat auf zu prüfen, ob in
Ausbildungsprogrammen zu typischen Frauenberufen gleich viel Wert auf die
Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen gelegt wird wie in denjenigen für
typische Männerberufe. 14

Jahresrückblick 2022: Bildung und Forschung

Im Bereich der obligatorischen Schulen standen im Frühjahr 2022 die Diskussionen um
ukrainische Kinder im Zentrum des medialen Interesses. Aufgrund des Krieges in der
Ukraine waren insbesondere zahlreiche ukrainische Frauen und Kinder in die Schweiz
geflohen, weshalb sich die Frage stellte, wie diese Kinder sinnvoll in das Schweizer
Schulsystem integriert werden können. Diese Herausforderung fügte sich in einen
ohnehin vorherrschenden Mangel an Lehrpersonen ein, über welchen insbesondere
zum Schulstart im August debattiert wurde. Wie die Medien berichteten, mussten
zahlreiche Schulen auf bereits pensionierte Lehrkräfte, Studierende der PH oder auf
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zurückgreifen, um alle Stellen besetzen zu
können. Wie eine Studie des BFS allerdings zeigte, wird sich der Mangel an
Lehrpersonen in den nächsten Jahren wohl verringern, da insbesondere die Anzahl der
Neuabsolventinnen und Neuabsolventen der PH ansteige.

Der Themenbereich Forschung war geprägt von der Nicht-Teilnahme am EU-
Forschungsprogramm Horizon Europe und deren Auswirkungen auf die Schweizer
Forschungs- und Hochschullandschaft. In zahlreichen Voten im Parlament und in der
medialen Berichterstattung machte sich zunehmend Unmut über den Ausschluss der
Schweizer Forschung bemerkbar. Im Berichtsjahr wurden zahlreiche Vorstösse
eingereicht und behandelt, mit denen das Parlament einen Ausweg aus dieser
vertrackten Situation suchte. Eine Motion der APK-NR, die im Sommer 2022 vom
Nationalrat angenommen wurde, verlangte beispielsweise vom Bundesrat,
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Verhandlungen mit der EU über eine spezifische Vereinbarung für eine umgehende
Assoziierung der Schweiz als Drittland an die verschiedenen EU-Forschungsprogramme
aufzunehmen. Die WBK-NR hingegen forderte vom Bundesrat mehr Transparenz über
die Verwendung der Mittel des Horizon-Pakets 2021-2027. Als sich im Verlaufe des
Berichtsjahres immer stärker abzeichnete, dass die von der EU geforderten
institutionellen Fragen in den Beziehungen Schweiz–EU nicht mehr im laufenden Jahr
gelöst werden können, schloss die WBK-SR in Umsetzung zweier Standesinitiativen
(Pa.Iv. BS 21.328; Pa.Iv. BL 21.327) vor, einen befristeten Fonds für die finanzielle
Unterstützung der internationalen Forschungszusammenarbeit einzurichten. 
Die Häufung an Zeitungsartikeln über den Ausschluss aus Horizon, ersichtlich in
Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse, führte – neben der intensivierten
Berichterstattung über die schliesslich an der Urne verworfenen Tierversuchs-Initiative
– im Januar 2022 zu einem medialen Peak: Der Bereich Bildung und Forschung machte
in diesem Monat etwas über 5 Prozent der gesamten Medienberichterstattung über die
Schweizer Politik aus, während er im Durchschnitt des Jahres 2022 bei knapp 3 Prozent
zu liegen kam. 
Erfolgreicher als bei Horizon Europe zeigte sich die Schweiz in anderen Bereichen der
Forschungszusammenarbeit: Bundesrat und Parlament sprachen sich im Jahr 2022 für
Teilnahmeverhandlungen mit der EU am Programm «Copernicus» – einem
satellitengestützten Erdbeobachtungsprogramm für umwelt- und sicherheitsrelevante
Daten – aus. Zudem hiess das Parlament auch den Beitritt zu sechs ERIC-
Forschungsinfrastrukturnetzwerken in den Bereichen Umweltwissenschaften, Life
Sciences und Gesundheit sowie Sozial- und Geisteswissenschaften gut. 

Im Bereich der Hochschulen wurde eine Debatte um die Anstellungsbedingungen und
die Karrieremöglichkeiten des Mittelbaus geführt. Auf Basis von zwei Petitionen
(21.2026 sowie 21.2051) reichte die WBK-NR im Frühjahr 2022 ein Postulat ein, mit
welchem sie eine Bestandsaufnahme zu den Themen Prekarität, Gleichstellung und
akademischer Nachwuchs beim Mittelbau der Schweizer Hochschulen forderte. Der
Nationalrat überwies das Postulat in der Sommersession 2022. 15

Grundschulen

Aufgrund der stark diskutierten Forderung nach Gleichberechtigung der Frau wirkte in
der Frage der gleichen Ausbildung für Knaben und Mädchen ein kräftiger
Reformdruck. Obwohl die entsprechenden Gesetze in Revision sind, boykottierten in
Zürich einige Schülerinnen den obligatorischen hauswirtschaftlichen Fortbildungskurs
und beriefen sich in ihrer Rechtfertigung auf den angenommenen
Verfassungsgrundsatz der gleichen Rechte von Mann und Frau. Im Jura wurde freilich
eine junge Frau mit Gefängnis bestraft, weil sie sich geweigert hatte, das
hauswirtschaftliche Obligatorium zu besuchen. Im Kanton Zug entsprach der
Regierungsrat parlamentarischen Vorstössen und erliess versuchsweise eine neue
Stundentafel für die Sekundarstufe, in der ein Grundkurs in Hauswirtschaft für beide
Geschlechter obligatorisch ist. In Luzern startete der VPOD eine Volksinitiative «Gleiche
Grundausbildung für Mädchen und Knaben», und der Solothurner Regierungsrat
unterstützte eine im Vorjahr eingereichte entsprechende Initiative. Auch bei der
Revision des Aargauer Schulgesetzes wurde der Fragenkomplex des
geschlechtsspezifischen Unterrichts heftig diskutiert. Nach einem Rückzugsgefecht der
SVP wurde schliesslich der Antrag der Regierung auf gesetzliche Verankerung des
gleichen Fächerangebotes gutgeheissen und durch die anschliessende
Volksabstimmung sanktioniert. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.12.1981
JÜRG FREY

Im Jahr 2006 gaben die Kommissionen für Wirtschaft, Bildung und Kultur beider Räte
fünf parlamentarischen Initiativen von Nationalrätinnen unterschiedlichster politischer
Couleur Folge. Diese wollten in der Bundesverfassung verankern, dass die Kantone und
Gemeinden für ein bedarfsgerechtes ausserfamiliäres Kinderbetreuungsangebot bis
zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu sorgen haben, wobei sie der Bund
unterstützen könnte. Während die Initiativen der Nationalrätinnen Christine Egerszegi-
Obrist (fdp, AG; Pa.Iv. 05.429), Ruth Genner (gp, ZH; Pa.Iv. 05.430), Jacqueline Fehr (sp,
ZH; Pa.Iv. 05.431) und Ursula Haller (svp, BE; Pa.Iv. 05.440) auch ein vorschulisches
Betreuungsangebot im Auge hatten, beschränkte sich die parlamentarische Initiative
von Kathy Riklin (cvp, ZH; Pa.Iv. 05.432) auf die schulergänzende Betreuung. 
Den Beschluss auf Folgegeben der sogenannten Tagesschul-Initiativen fasste die WBK-
NR mit 20 zu 5 Stimmen, die WBK-SR gar einstimmig. In ihrer Medienmitteilung betonte

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2006
MARLÈNE GERBER
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die WBK-NR: «Es ist auch nicht mangelnde Eigenverantwortung, welche solche
Einrichtungen notwendig macht, sondern die Einsicht, dass diese Investitionen
volkswirtschaftlich interessant und gesellschaftspolitisch notwendig sind.» 17

Zwei Jahre nachdem die beiden Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur
den fünf Tagesschul-Initiativen noch enthusiastisch Folge gegeben hatten, beantragte
die WBK-NR im August 2008 mit 14 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) deren Abschreibung.
Mit Inkrafttreten des unterdessen verabschiedeten HarmoS-Konkordats seien die Ziele
der parlamentarischen Initiativen erreicht worden. Eine Umsetzung des Anliegens in
Form einer Verfassungsänderung – wie von den Initiativen verlangt – würde durch die
dadurch notwendig werdende Volksabstimmung gefährdet, so die Kommission in ihrer
Medienmitteilung. Eine Minderheit der zuständigen Subkommission bemängelte
hingegen, dass der vorschulische Bereich mit dieser Lösung ausgeklammert bleibe.
Diesbezüglich bekräftigte die Kommission ihren Willen durch den Hinweis, dass sie die
SODK dazu anregen möchte, eine entsprechende interkantonale Regelung für den
Vorschulbereich zu prüfen. Zusätzlich lancierte die WBK-NR eine Motion zur
Verlängerung der Anschubfinanzierung für die Förderung familienexterner
Betreuungsplätze (Mo. 08.3449). In der Frühjahrssession 2009 kam der Nationalrat dem
Antrag seiner Kommission nach und schrieb die fünf parlamentarischen Initiativen ab. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2009
MARLÈNE GERBER

Isabelle Chassot a transmis le flambeau de la direction de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) à Christoph Eymann (ldp, BS). Dans une
Suisse, où les cantons gardent la main sur l’école obligatoire, ce poste est de la plus
haute importance. Ainsi, le tout nouvellement intronisé a immédiatement déclaré que
l’enseignement des langues nationales était pour lui une priorité. 19

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.11.2013
GUILLAUME ZUMOFEN

Die Schweizer Delegation bei der Assemblée parlementaire de la Francophonie
präsentierte im November 2020 einen Bericht zum Thema «Bildung in Krisenzeiten /
L’éducation en situations de crise». Der Bericht schilderte, dass es aufgrund der
Covid-19-Pandemie zu einer grossen Krise im Bildungswesen gekommen ist, in deren
Zuge der Präsenzunterricht in fast allen Staaten für eine gewisse Zeit unterbrochen
werden musste. Anhand eines Vergleichs der Erfahrungen aus 20 französischsprachigen
Ländern beleuchtete der Bericht zahlreiche Themen rund um die Bildung, wie etwa die
Frage, welche Hindernisse die Entwicklung von inklusiven und chancengerechten
Systemen des Fernunterrichts erschweren, oder auch die Frage nach dem Beitrag der
Schule zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und nach den zu erwartenden
Auswirkungen, wenn dieser Beitrag zeitweise unterbrochen wird. Die Untersuchung
brachte zutage, dass der Fernunterricht den Präsenzunterricht bezüglich Qualität in
keinem Land zu ersetzen vermochte. Es zeigte sich auch, dass die digitale Kluft sowohl
zwischen den Ländern als auch innerhalb einzelner Staaten bereits vor der Krise
beträchtlich war und seither weiter zugenommen hat. Der Einsatz digitaler Medien
werde aber im öffentlichen Bildungswesen langfristig an Bedeutung gewinnen, sowohl
in Krisenzeiten als auch als Ergänzung zum Präsenzunterricht. Der Bericht resümierte,
dass die Pandemie bereits existierende Chancenungleichheiten verschärft hat. In vielen
weniger privilegierten Regionen der Welt hatte die Schliessung der Schulen schlimme
Konsequenzen für die Kinder und Jugendlichen; insbesondere Mädchen seien zum Teil
dem Risiko von Unterernährung, Ausbeutung oder auch physischer und psychischer
Gewalt ausgesetzt gewesen. Die Schule sei eben mitunter auch ein Ort, an dem die
Schülerinnen und Schüler Schutz, eine warme Mahlzeit und eine optimistischere
Zukunftsperspektive fänden. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 04.11.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Berufsbildung

Am 1. Juni trat das neue Anwaltsgesetz in Kraft, welches die interkantonale
Freizügigkeit für Anwälte einführt. Seit diesem Datum können Anwälte ohne zusätzliche
Bewilligung in der ganzen Schweiz vor Gericht auftreten. Als Konsequenz wurden die
Berufsregeln und Disziplinarmassnahmen auf Bundesebene vereinheitlicht. Gestützt auf
das Abkommen der Schweiz und der EU über den freien Personenverkehr regelt das
Anwaltsgesetz ebenfalls die Modalitäten für die Zulassungsbedingungen für Anwälte aus
Mitgliedstaaten der EU; da dies im Vorjahr vergessen worden war, genehmigte das
Parlament diskussionslos die Ausweitung auf die EFTA-Staaten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2002
MARIANNE BENTELI

In seiner Antwort auf eine Interpellation Häberli (cvp, TG) hielt der Bundesrat fest, dass
Abschlüsse der höheren Berufsbildung, d.h. an höheren Fachschulen, vorerst nicht mit
an den Universitäten und Fachhochschulen gebräuchlichen ECTS-Punkten qualifiziert
würden, da sich diese nicht für die duale berufliche Bildung eigneten. Die EU plane
aber, einen übergreifenden Referenzrahmen zu schaffen für das für die Berufsbildung
in Entwicklung begriffene ECVET-System (European Credits for Vocational Education
and Training) und das ECTS-System für Hochschulen, um den Transfer von
Kreditpunkten aus dem ECVET- in das ECTS-System zu ermöglichen und umgekehrt.
Wenn die EU die entsprechenden Richtlinien verabschiedet habe, werde sie die
Schweiz wahrscheinlich übernehmen. Damit könnten Abschlüsse der beruflichen
Tertiärbildung dereinst partiell an ein Bachelor-Studium angerechnet werden. 21

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 16.12.2004
MAGDALENA BERNATH

In seiner Antwort auf eine Anfrage Noser (fdp, ZH) erklärte der Bundesrat, der Entwurf
der neuen EU-Richtlinie, die auf alle reglementierten Berufe angewandt wird, ändere
das europäische System der Anerkennung von Diplomen nicht, sondern bezwecke eine
Vereinfachung, um zur Flexibilität der Arbeitsmärkte und zu einer grösseren
Liberalisierung der grenzüberschreitenden Dienstleistungen beizutragen. Der
Bundesrat werde über die allfällige Aufnahme von Verhandlungen mit der EU
entscheiden, wenn die Richtlinie von den Instanzen der Europäischen Union
verabschiedet worden ist. 22

BERICHT
DATUM: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Der Bundesrat beschloss im Berichtsjahr, die EU-Richtlinien über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen zu übernehmen. Dadurch können Schweizerinnen und Schweizer
im Ausland von Vereinfachungen bei der Anerkennung von Diplomen profitieren. Eine
entscheidende Verbesserung bedeutet die Richtlinie für Personen, die nur kurz im
Ausland arbeiten wollen; für grenzüberschreitende Dienstleistungen von
Kurzaufenthaltern (bis 90 Tage) braucht es grundsätzlich keine Diplomanerkennung
mehr. Einschränkungen bestehen nur noch bei Tätigkeiten, welche die Gesundheit oder
Sicherheit von Personen gefährden können. Die Erleichterungen treten voraussichtlich
Anfangs 2010 in Kraft, zuvor werden im gemischten Ausschuss zum
Freizügigkeitsabkommen die noch offenen Detailfragen ausgehandelt. 23

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.06.2008
ANDREA MOSIMANN

Der Bund beauftragte die in Solothurn domizilierte ch-Stiftung für eidgenössische
Zusammenarbeit mit der Betreuung der Schweizer Teilnahme an den EU-
Bildungsprogrammen. Eine entsprechende Leistungsvereinbarung wurde im Mai
unterzeichnet. Eine in die ch-Stiftung integrierte aber eigenständige Agentur soll
Institutionen der Berufsbildung und Unternehmen für die Programme gewinnen. Bis
dato existiert kaum ein Mobilitätsaustausch für Berufsschüler. Die Stiftung arbeitet
deshalb auch eng mit dem eidgenössischen Amt für Berufsbildung zusammen. 24

ANDERES
DATUM: 30.11.2010
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2021 mit einer Motion von Martina
Munz (sp, SH), welche Freiwilligeneinsätze von Jugendlichen im Ausland fördern wollte.
Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) argumentierte für die Mehrheit der vorberatenden
WBK-SR, dass die Motion unnötig sei, da Organisationen, welche Austauschaktivitäten
von Jugendlichen anbieten, bereits heute über das Kinder- und
Jugendförderungsgesetz unterstützt würden. Darüber hinaus sei eine Schweizer
Teilnahme an einem EU-Programm aufgrund der schwierigen Beziehungen zwischen der
Schweiz und der EU derzeit unrealistisch. Dem entgegnete Maya Graf (gp, BL) für die
Kommissionsminderheit, dass mit der Schweizer Separatlösung zu Erasmus plus nur ein

MOTION
DATUM: 06.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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sehr eingeschränktes Angebot für den Austausch im Freiwilligenbereich angeboten
werde. Insbesondere für Jugendliche, die über einen Berufsbildungsabschluss
verfügen, sei es fast unmöglich, einen solchen Austausch im Ausland durchzuführen.
Die kleine Kammer lehnte die Motion jedoch mit 26 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen
ab. 25

Hochschulen

Afin de maîtriser l'augmentation constante du nombre d'étudiants et de fournir un
enseignement de qualité en rapport avec les exigences croissantes des formations
universitaires, le Conseil fédéral a sollicité l'ouverture d'un crédit de 2297 millions de
francs en faveur des universités pour la période de subventionnement 1992-95, ce qui
constitue une majoration de 44% par rapport au crédit-cadre de la période
précédente. Ce montant comprend 1793 millions pour les subventions de base,
destinées à l'exploitation des universités et 400 millions pour les investissements
universitaires, dont 92 millions sont prévus pour la construction de foyers pour
étudiants et environ 130 millions pour l'encouragement de la relève universitaire. Les
cinq arrêtés fédéraux consacrés à cette aide aux universités ont été adoptés à une large
majorité par les Chambres.
Comme le demandait le conseiller national Auer (prd, BL), dans une motion transmise
comme postulat (Mo.  90.807), le Conseil fédéral a l'intention de consentir des efforts
particuliers en faveur de la relève universitaire en raison du départ à la retraite, d'une
ampleur sans précédent, de 600 à 800 professeurs d'ici à l'an 2000. Les 130 millions
prévus à cet égard seront consacrés à la prise en charge de salaires d'assistants pour
les inciter à progresser dans leur carrière universitaire. De plus, afin de réduire la sous-
représentation des femmes aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie académique, un
tiers des postes à repourvoir devront leur être réservés. Au Conseil des Etats, la
majorité de la commission avait proposé une formulation moins contraignante en ce
qui concerne la promotion des femmes, mais les sénateurs se sont finalement ralliés
par 18 voix contre 16 à la proposition du Conseil fédéral.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1991
ANDRÉ MACH

Im April fällten erstmals Vertreter von Bund und Kantonen in der Schweizerischen
Universitätskonferenz (SUK) gemeinsam verbindliche Finanzentscheide. Bewilligt
wurden 38 Mio Fr. für acht Kooperations- und Innovationsprojekte in den Jahren 2001
bis 2003, 14,5 Mio Fr. für drei Vorhaben aller Universitäten, 10 Mio Fr. für eine zweite
Tranche des „Virtuellen Campus“ sowie eine Million für Frauenförderung –
insbesondere zur Erhöhung des Frauenanteils im Lehrkörper sowie zur Stärkung von
Mentoring- und Kinderbetreuungsstrukturen. Die SUK unterstützte damit zeitlich
befristet Vorhaben von jeweils mindestens zwei Universitäten oder einer Universität
und einer FHS mit der Auflage, dass diese Vorhaben lokal verankert sind, zur Hälfte von
den Hochschulen mitfinanziert werden, Strukturen schaffen und Vorbildcharakter
haben. 26

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.04.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Mai informierte der Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Charles Kleiber,
über die Pläne der Schweiz zur Umsetzung der Bologna-Deklaration. Das Bologna-
Abkommen war 1999 von der Schweiz unterzeichnet worden und soll mit der Einführung
einer dreijährigen Bachelor- und einer ein- bis zweijährigen Master-Stufe sowie eines
europaweit geltenden Kreditpunktesystems (ECTS) erleichterte Mobilität für
Studierende, Lehrende und Forschende sowie vergleichbare Ausbildungsstandards im
europäischen Raum schaffen. Die Teilnahme der Schweiz an diesem Projekt sei laut
Kleiber auch eine Chance für die Überprüfung und Modernisierung des
schweizerischen Hochschulsystems. Eine Vorreiterrolle nahm in diesem Rahmen die
Hochschule St. Gallen (HSG) ein, die als erste Hochschule der Schweiz ihr gesamtes
Studienangebot ab Herbst des Berichtsjahres auf das Bologna-Modell abstimmte. Im
Juli stimmte der ETH-Rat der Einführung von zweistufigen Studiengängen nach der
Gliederung von Bachelor- und Master-Stufen zu. Die neue Struktur wird zunächst an der
ETH Zürich (ETHZ) realisiert werden. Das Departement für Elektrotechnik der ETHZ wird
bereits Ende 2002 die ersten Bachelor-Titel verleihen können; ab 2002 soll in
mindestens acht weiteren Studiengängen das Modell eingeführt werden. Von Seiten der
FHS wurde hingegen eine Schlechterstellung derselben befürchtet, sollte das Bachelor-
Master-System künftig auch die universitären Studiengänge prägen. Ein FH-Abschluss
könne heute auf dem Arbeitsmarkt mit dem Lizentiat konkurrieren. Probleme werde es
jedoch bei Einführung der zweistufigen Studiengänge geben, wenn der Bachelor künftig

MOTION
DATUM: 14.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER
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der FHS, der Master hingegen den Universitäten zugeschlagen werde. 27

Das europäische Studentenaustauschprogramm Erasmus konnte auf sein zehnjähriges
Bestehen zurückblicken. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Studierenden, die von
dieser Finanzhilfe profitieren, um ein Semester im Ausland zu verbringen, von gut 300
auf fast 1500. Eine vom Bundesamt für Bildung und Wissenschaft herausgegebene
Broschüre zeigte, dass die Möglichkeiten von Erasmus allerdings sehr unterschiedlich
genutzt werden. Demnach sind die Westschweizer Studierenden mobiler als die
Deutschschweizer. Zudem sind die Geisteswissenschaften klar übervertreten: sie
stellen 27% aller Stipendiaten, aber nur 18% aller Studierenden. Untervertreten sind
hingegen die Sozialwissenschaften und die Ingenieure. 28

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.06.2002
MARIANNE BENTELI

Die Universität Basel machte zügig voran mit der Umsetzung der Bologna-Deklaration.
Nachdem schon auf das Wintersemester 2000/01 das dreistufige System (Bachelor,
Master, Doktorat) in den auf diesen Zeitpunkt neu eingerichteten Pflegewissenschaften
eingeführt worden war, erfolgte auf das Wintersemester 2002/03 erstmals an einer
Schweizer Universität die Umstellung in den gesamten Naturwissenschaften sowie im
Bereich Sport. 2003 soll „Bologna“ auf die wirtschaftswissenschaftliche, juristische und
geisteswissenschaftliche Fakultät ausgedehnt werden. Erleichtert wird die Umsetzung
in Basel durch eine überwiegend positive Einstellung der Studierenden gegenüber dem
Bologna-System. Der gesamtschweizerische „Verband der Schweizerischen
StudentInnenschaft“ (VSS) und die aus dem Dachverband ausgetretene Genfer
Studentenkonferenz äusserten demgegenüber nach wie vor grosse Vorbehalte gegen
„Bologna“, da sie in der vorgesehenen Strukturänderung die Gefahr einer Verschulung
der Studien und eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit sehen. 29

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.06.2002
MARIANNE BENTELI

Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) forderte vom Bundesrat eine
„substanzielle Erhöhung“ der Subventionen an die kantonalen Universitäten. In der
Beitragsperiode 2004-2007 sollten die gesamten Kredite um 900 Mio Fr. erhöht
werden. Die SUK begründete ihr Begehren mit den ständig steigenden
Studierendenzahlen und den anstehenden tiefgreifenden Reformen. Sie wies darauf
hin, dass sich von 1990 bis 2000 die Zahl der Studierenden an den Schweizer
Universitäten (ETH inbegriffen) um 12% von 86 000 auf 97'000 erhöht habe. Im gleichen
Zeitraum sei die Summe aller öffentlicher Finanzierungen der Universitäten real (in
Franken von 2000) von 4,0 Mia Fr. auf 3,3 Mia resp. um 17% reduziert worden, während
gleichzeitig alle politischen Parteien die Bedeutung von Bildungsanstrengungen immer
wieder hervorgehoben hätten. 30

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.07.2002
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr wurde in Bern die Datenbank „femdat“ als neue Dienstleistung zur
Förderung der Frauen in der Berufswelt vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein
Netzwerk von Wissenschafterinnen und Expertinnen unterschiedlicher Fachgebiete.
Das Angebot richtet sich an Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstitutionen,
Unternehmen, Kommissionen, Verwaltung, Medien und Privatpersonen. „femdat“ will
zur Verbesserung der beruflichen Gleichstellung und zur vermehrten Präsenz der
Frauen im öffentlichen Leben beitragen. Die Datenbank wird von einem Verein
getragen, dem die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften sowie
verschiedene gleichstellungs- und frauenspezifische Hochschulabteilungen und
Gruppierungen angehören. Unterstützt wird „femdat“ zudem von den Schweizerischen
Akademien für Naturwissenschaften sowie für Geistes- und Sozialwissenschaften. 31

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.11.2002
MARIANNE BENTELI

Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) verabschiedete einstimmig ihre
Richtlinien zur Bologna-Reform. Betreffend dem Zugang zu den Master-Studien legte
die SUK das Gewicht auf die Freizügigkeit und nicht auf die fachbezogene Selektion, um
die Mobilität der Studierenden zu erleichtern. Zugelassen zu einem Master-Studiengang
in der entsprechenden Fachrichtung ohne zusätzliche Anforderungen wird demnach,
wer ein Bachelor-Diplom einer schweizerischen Universität vorweisen kann – wobei
jedoch den Universitäten und ETH offen stehen soll, für spezialisierte Studiengänge der
Masterstufe zusätzliche Anforderungen zu stellen. Die SUK legte im weiteren Richtlinien
vor, wonach universitären Institutionen die Erfüllung bestimmter
Mindestanforderungen beglaubigt werden kann. Dieses Akkreditierungssystem zur

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 05.12.2003
ELISABETH EHRENSPERGER
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Prüfung der Studienangebote soll die internationale Vergleichbarkeit und
Wettbewerbsfähigkeit der Diplome verbessern und dabei auch dem indirekten Ziel der
Qualitätspflege dienen. 32

Die Forderung nach einer Anpassung der Studiengänge und -abschlüsse der FHS an das
Bologna-Modell (Master und Bachelor) wurde auch in einer Motion Randegger (fdp, BS)
sowie in einem Postulat Strahm (sp, BE) zum Ausdruck gebracht, wobei insbesondere
die internationale Anerkennung dieser Studiengänge und -abschlüsse sowie eine
Valorisierung der schweizerischen Besonderheit der berufspraktischen Vorbildung und
Ausbildung (Berufslehre) im Vordergrund standen. Die Motion wurde von beiden
Kammern überwiesen und das Postulat vom Nationalrat gutgeheissen. 33

MOTION
DATUM: 11.12.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Ein Postulat der WBK des Ständerates forderte den Bundesrat auf, zu prüfen, wie im
Rahmen der Umsetzung der Bologna-Deklaration die Übergänge von den alten zu den
neuen Systemen organisiert werden. Im Besonderen sei zu prüfen, wie der Grundsatz
der Durchlässigkeit und der Gleichbehandlung von Bachelordiplomen, die an anderen
schweizerischen oder ausländischen Universitäten erworben wurden, von den
verschiedenen Hochschulen umgesetzt wird. Der Ständerat nahm das Postulat an. 34

POSTULAT
DATUM: 19.06.2007
LINDA ROHRER

Im Berichtsjahr wurden die Ergebnisse einer gesamtschweizerischen Untersuchung
über die qualitativen (subjektiven) Auswirkungen der Bologna-Reform veröffentlicht.
Im Auftrag der Rektorenkonferenz (Crus) und der Studierendenverbände wurden 4700
Studierende zu ihrer Einschätzung des Bologna-Systems befragt. Fast Dreiviertel der
Befragten waren mit dem Studium zumindest zufrieden; 11% gaben an, sie seien
enttäuscht. Besonders Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften
bemängelten, dass die Erwartungen der Arbeitswelt zu wenig berücksichtigt würden. 35

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.09.2008
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat überwies in der Wintersession oppositionslos ein Postulat David (cvp,
SG), welches den Bundesrat beauftragt, die Bologna-Reform gründlich zu analysieren.
Dabei soll er in erster Linie prüfen, ob die 1999 gesetzten Ziele erreicht wurden, welche
Ziele für die Zukunft bestehen und inwieweit Massnahmen erforderlich sind, um
Schwächen der Reform zu beheben. 36

POSTULAT
DATUM: 09.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Dezember wurde eine Studie zur Umsetzung der Bologna-Reform an den
Fachhochschulen veröffentlicht. Die Untersuchung, welche die Rektorenkonferenz der
Fachhochschulen im Auftrag des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie
erstellt hatte, stellte den Fachhochschulen ein gutes Zeugnis aus. Die Anpassung der
Studiengänge an die Bologna-Struktur sei erfolgreich verlaufen, obwohl die
Fachhochschulen im Gegensatz zu universitären Hochschulen bei der Umsetzung der
Reform mit den bestehenden finanziellen Ressourcen auskommen mussten. Der
Bericht empfiehlt unter anderem eine bessere Koordination bei der Weiterentwicklung
der Studiengänge und plädiert dafür, die Fachhochschulen künftig stärker am Bologna-
Prozess, den die europäischen Bildungsminister bis 2020 verlängert haben, zu
beteiligen. 37

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.12.2010
ANDREA MOSIMANN

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN) a déposé une motion qui encourage un soutien accru de la Confédération aux
bourses d’études. Alors que l’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) a ouvert le débat
sur les bourses d’études avec son initiative populaire, la CSEC-CN demande que des
moyens supplémentaires soient intégrés au prochain message FRI, afin d’augmenter la
participation financière fédérale aux bourses d’études. La Confédération doit non
seulement augmenter ses contributions aux bourses d’études, mais aussi vérifier que
les cantons ne diminuent pas les leurs. Véritablement, l’objectif sous-jacent de la
motion est d’encourager l’adhésion des cantons au concordat intercantonal  sur les
bourses d’études, entré en vigueur en mars 2013. Dans le cadre de ce concordat
intercantonal, le processus d’harmonisation établit des principes et des normes
minimales pour l’octroi d’aides financières à la formation. Néanmoins, uniquement
onze cantons ont adhéré au concordat. Afin d’appuyer sa motion, la CSEC-CN a

MOTION
DATUM: 05.06.2014
GUILLAUME ZUMOFEN
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expliqué que la contribution fédérale aux bourses d’études était passée de 100 millions
de francs en 1990, à 25 millions de francs depuis la réforme de la péréquation
financière. Etant donné que cette somme ne correspond même pas au 10% des
participations cantonales, l’incitation pour les cantons à participer au concordat
intercantonal est maigre. De son côté, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion.
Il a d’abord salué les efforts d’harmonisation dans le domaine des bourses d’études et
précisé que la Confédération participait à cet effort à travers la révision de la loi sur les
contributions à la formation. Ensuite, il s’est emparé des chiffres, afin d’affiner son
argumentaire. Ainsi, le Conseil fédéral a souligné que seize autres cantons avaient
rejoint le concordat. 70 pour cent de la population étudiante totale est par conséquent
intégrée au concordat. De plus, en ce qui concerne la réforme de la péréquation
financière, une mise à jour a été établie pour les bourses d’études. La différence de 50
millions montrée du doigt par la CSEC-CN est reversée aux cantons dans le cadre de la
péréquation des ressources. Finalement, le Conseil fédéral a précisé qu’en 2012, les
aides à la formation émanant de la Confédération correspondaient à 15 pour cent des
dépenses cantonales. Face à cette guerre des chiffres, le Conseil national a soutenu sa
commission et donc adopté la motion par 101 voix contre 75. 
Le débat a été plus animé du côté de la chambre des cantons. La Commission de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) a proposé à son
Conseil de rejeter la motion. En effet, elle craint qu’une augmentation des aides à la
formation dans le cadre du prochain message FRI risque de prétériter d’autres postes
du budget de la formation, de la recherche et de l’innovation. Au final, la motion a été
rejetée par le Conseil des Etats par 18 voix contre 14. 38

Im März 2015 wollte der Bundesrat zwei gleichlautende Motionen der WBK-NR und
WBK-SR abschreiben, die nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative am 9.
Februar 2014 mehr Klarheit für Studierende, Forschende, Hochschulen und
Unternehmen in den EU-Förderprogrammen Erasmus Plus und Horizon 2020 gefordert
hatten. Der Bundesrat begründete die beantragte Abschreibung einerseits damit, dass
er im Dezember 2014 ein Abkommen mit der EU unterzeichnet hatte, wodurch die
Schweiz an Horizon 2020 teilassoziiert worden war. Schweizer Forschende konnten
dadurch bis Ende 2016 an einigen ausgewählten Programmen von Horizon 2020
teilnehmen. In den anderen Programmen galt die Schweiz als Drittstaat, was für
Schweizer Forschende in diesen Programmen bedeutete, dass sie für ihren Projektteil
keine Fördergelder der EU erhielten; stattdessen wurden die Kosten für deren
Projektteil seither vom Bund übernommen. Das Abkommen sah eine Vollassoziierung ab
2017 vor, Bedingung dafür war allerdings, dass die Schweiz bis zum 9. Februar 2017 eine
Lösung finden würde im Bereich der Personenfreizügigkeit und ihrer Ausdehnung auf
Kroatien, andernfalls würde die Schweiz danach an sämtlichen Programmen von
Horizon 2020 nur noch als Drittstaat teilnehmen können. 
Andererseits hatte der Bundesrat bezüglich des EU-Bildungsförderungsprogramms
Erasmus Plus, an dem die Schweiz seit der Abstimmung vom 9. Februar 2014 ebenfalls
nur als Drittstaat teilnehmen konnte, eine Übergangslösung bis Ende 2016 gefunden.
Diese erlaubte es Schweizer Studierenden, zu den gewohnten Kosten einen Austausch
an europäischen Universitäten zu machen, allerdings war die Vielfalt der
Beteiligungsmöglichkeiten nicht dieselbe wie bei einer Vollassoziierung an Erasmus
Plus. Die Übergangslösung stellte ebenfalls sicher, dass ausländische Studierende zu
denselben Bedingungen einen Bildungsaustausch in der Schweiz machen konnten, wie
wenn die Schweiz Teilnehmerin von Erasmus Plus wäre. Diese Kosten wurden jedoch
nicht wie bei einer Teilnahme an Erasmus Plus von den entsendenden Staaten
übernommen, sondern mussten fortan von der Schweiz getragen werden. Für die
Gesamtkosten wollte der Bundesrat die ursprünglich für die EU-Kommission
vorgesehenen Beiträge für die Assoziierung an Erasmus Plus (2014: CHF 22.7 Mio.; 2015:
CHF 23.9 Mio.; 2016: CHF 25.1 Mio.) einsetzen. 
Die WBK-SR war von den Erklärungen des Bundesrats nicht überzeugt und beantragte
dem Ständerat Anfang Juni 2015, die beiden Motionen nicht abzuschreiben. Die
Kommission anerkannte zwar die Übergangslösungen des Bundesrats, beurteilte die
Situation für Forschende und Studierende jedoch weiterhin als unbefriedigend, gerade
auch, weil ab 2017 noch keine Regelungen bestanden. Der Ständerat folgte seiner
Kommission und schrieb die Motionen nicht ab. Der Nationalrat folgte Mitte Juni
diesem Beispiel und verzichtete ebenfalls auf eine Abschreibung. 39
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Im April 2017 gelangte der Bundesrat mit der Botschaft Förderung der internationalen
Mobilität in der Bildung in den Jahren 2018 - 2020 ans Parlament. Damit wollte er nach
fast vier Jahren Übergangslösung in der internationalen Mobilität – die Übergangslösung
wurde im September 2016 um ein weiteres Jahr bis Ende 2017 verlängert – ab 2018 eine
beständigere Lösung schaffen. Die Übergangslösung war als Provisorium gedacht und
unter der Annahme getroffen worden, dass sich die Schweiz und die EU auf eine
Assoziierung der Schweiz an Erasmus Plus einigen würden. Dazu kam es jedoch nicht:
Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der europäischen Kommission wurden
„in gegenseitigem Einvernehmen“ nicht wieder aufgenommen, hiess es in der Botschaft
des Bundesrats. Der Bundesrat sei nicht mehr an einer Teilnahme an Erasmus Plus
interessiert, weil das Programm nur noch bis Ende 2020 laufe und „ein wiederholter
Wechsel des Beteiligungsstatus organisatorisch aufwendig" sei; hinzu komme eine
bereits seit vor der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative bestehehende
Differenz zwischen der Schweiz und der EU über die jährlichen Beteiligungsbeträge der
Schweiz. Nicht zuletzt entwickelten sich die Beteiligungszahlen in der Schweiz auch
ohne Assoziierung an Erasmus Plus positiv: Nach einem Einbruch 2014 nahmen sie
kontinuierlich zu, so dass 2016, über alle Bildungsstufen (Tertiärstufe, Berufsbildung,
obligatorische Schule, Erwachsenenbildung, ausserschulisch) gesehen, erstmals über
10'000 Lernmobilitäten (incoming und outgoing) registriert wurden, wobei fast 80
Prozent in der Tertiärstufe vollzogen wurden. Die Zahl der outgoing-Mobilitäten – also
Schweizerinnen und Schweizer, die für einen Bildungsaufenthalt ins Ausland gingen –
war dabei mit 6141 höher als die 4734 incoming-Mobilitäten (Ausländerinnen und
Ausländer, die in der Schweiz einen Bildungsaufenthalt machten). Aus all diesen
Gründen, schlussfolgerte der Bundesrat, sei es „effizienter, sich auf eine Assoziierung
der Schweiz an das Nachfolgeprogramm zu Erasmus Plus ab 2021 zu konzentrieren“.
Während den drei kommenden Jahren bis 2021 wolle er eine autonome Förderpolitik
vorantreiben mit den Zielen, die Zahl der Schweizer Teilnehmenden an der
internationalen Mobilität weiter auszubauen und eine Lösung zu schaffen, die auch
bestehen könne, wenn mit der EU für den Zeitraum nach 2020 kein
Assoziierungsabkommen geschlossen werden sollte. Denn der Bundesrat liess in der
Botschaft explizit offen, ob er eine Assoziierung ans Nachfolgeprogramm von Erasmus
Plus anstreben würde.
Für die Förderung der internationalen Mobilität 2018 bis 2020 beantragte der
Bundesrat dem Parlament einen Gesamtkredit von CHF 114.5 Mio. Der Grossteil des
Kredits war mit CHF 93.8 Mio. für die internationalen Mobilitäts- und
Kooperationsaktivitäten vorgesehen – analog der Übergangslösung 2014 bis 2017. Das
bedeutete, dass die Schweiz weiterhin eine Förderung betreiben wird, die parallel zu
den Erasmus Plus-Programmen läuft, wobei dies im Vergleich zu einer Mitgliedschaft
bei Erasmus Plus neben den oben genannten Vorteilen auch Nachteile einbringt. Zum
Beispiel erhält die Schweiz keinen Zugang zur Lernmobilität, welche die EU mit
aussereuropäischen Staaten unterhält. Neben der Lernmobilität war ein kleinerer Teil
der CHF 93.8 Mio. für institutionelle Kooperationen reserviert, womit der Bundesrat
Partnerschaften zwischen Schweizer und ausländischen Bildungsinstitutionen erhalten
und weiterentwickeln wollte. Weitere CHF 9.6 Mio. wurden für Begleitmassnahmen
vorgesehen. Hierzu zählten der Betrieb des Verbindungsbüros SwissCore in Brüssel, das
den informellen Informationsaustausch im Bereich Bildung, Forschung und Innovation
mit den EU-Gremien pflegte, sowie auch Vertretungen der Schweiz in EU-Gefässen, zu
denen die Schweiz auch als Drittstaat noch Zugang hatte und durch die man
Entwicklungen in den EU-Bildungsprogrammen verfolgen wollte. 
Die restlichen CHF 11.1 Mio. sollten in den Betrieb der neuen Agentur Movetia fliessen,
welche die von den Kantonen getragene ch Stiftung im Januar 2017 als Trägerin der
Umsetzung der Förderung im Bereich Mobilität ablöste. Dafür hatten der Bund (SBFI,
BAK, BSV) und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
Anfang 2016 die Schweizerische Stiftung für die Förderung von Austausch und Mobilität
(SFAM) gegründet, die seither als Organisation namens Movetia operativ tätig ist. Drei
von vier Stiftungsräten stellt der Bund, der Vierte wird von einer Vertretung der EDK
besetzt. Damit vergrösserte der Bund seinen Einflussbereich sowohl in der
strategischen Ausrichtung als auch in der operativen Tätigkeit der nationalen Agentur
stark. Weil der Agentur die Organisation für die Mobilität auf nationaler sowie auf
internationaler Ebene und über alle Bildungsstufen hinweg übertragen wurde, erhoffte
man sich eine stärkere Nutzung von Synergien.
Mit diesem Geschäft beantragte der Bundesrat dem Parlament, die gleichlautenden
Kommissionsmotionen 14.3291 und 14.3294 abzuschreiben. 40
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Ende August äusserte sich die WBK-SR zum Geschäft. Das Anliegen des Bundesrates
war unbestritten: Einstimmig sprach sich die Kommission für den beantragten Kredit
von insgesamt CHF 114.5 Mio. und damit für die Weiterführung der Schweizer Lösung in
der internationalen Bildungsmobilität (Erasmus Plus) 2018 bis 2020 aus. Die
Kommission war der Ansicht, dass mit dieser Vorlage zumindest eine gewisse Rechts-
und Planungssicherheit geschaffen werden könne, allerdings war eine Mehrheit der
Kommission der Meinung, dass diese Strategie weiterhin nur als Übergangslösung tauge.
Sie reichte deshalb eine Kommissionsmotion ein, mit welcher der Bundesrat
verpflichtet werden sollte, Verhandlungen mit der EU für eine Vollassoziierung der
Schweiz an Erasmus Plus ab 2021 aufzunehmen.
Auch im Ständerat selbst war das Geschäft im September 2017 völlig unbestritten. Ohne
Gegenstimme, mit 38 zu 0 Stimmen (3 Enthaltungen), wurde der Entwurf des
Bundesrates in seiner Gesamtheit angenommen. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2017
SAMUEL BERNET

Der Bundesrat liess beim Geschäft „Förderung der internationalen Mobilität in der
Bildung in den Jahren 2018 bis 2020” offen, ob er eine Assoziierung ans
Nachfolgeprojekt von Erasmus Plus – Letzteres wird 2020 auslaufen – anstrebe. Für
eine Mehrheit der WBK-SR war die zögerliche Haltung des Bundesrats keine Option: Mit
7 zu 2 Stimmen (1 Enthaltung) reichte die Kommission Ende August 2017 eine Motion ein,
mit der sie den Bundesrat verpflichten wollte, die Verhandlungen mit der EU für eine
Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus Plus ab 2021 „schnellstmöglich“
aufzunehmen, so dass die Schweiz ab 2021 wieder vollständig am EU-Bildungsprogramm
teilnehmen könnte. Die WBK-SR war der Meinung, dass die aktuelle reduzierte Form der
Teilnahme an Erasmus Plus langfristig schädlich sei für Bildungsinstitutionen,
Wissenschaft, Wirtschaft und für die betroffenen Jugendlichen. 
Der Bundesrat lehnte die Motion ab. Bundesrat Schneider-Ammann begründete dies im
September im Ständerat nicht nur während der Behandlung dieser Motion, sondern
auch beim eingangs dieses Artikels erwähnten Geschäft, das unmittelbar vor der Motion
diskutiert wurde. „Es ist wirklich unbestritten, dass wir beim Programm Erasmus Plus
mit von der Partie sein wollen“, versuchte er die Ständerätinnen und Ständeräte gleich
zu Beginn seines Referates zu beruhigen. Im März 2017 habe man sich mit der
Europäischen Kommission getroffen und technische Verhandlungen geführt. Dort habe
man vereinbart, dass im Jahr 2020 verhandelt werden würde, versicherte Schneider-
Ammann. Die Schweiz brauche das Mobilitäts- und Austauschsystem „zwingend“ und
man wolle das Programm „wenn irgendwie möglich“ nicht wieder mit einer Schweizer
Lösung überbrücken müssen. Der Bildungsminister machte aber auf zwei
Schwierigkeiten aufmerksam: Einerseits habe die EU die Kriterien für den
Mitgliederbeitrag an Erasmus Plus geändert. Neu würde das BIP die Basis bilden für den
Mitgliederbeitrag. In Anbetracht dessen, dass die Schweiz ein höheres BIP pro Kopf
habe als manches EU-Land und auch ein vergleichsweise stärkeres Wachstum aufweise,
könne sich eine Vollassoziierung im Vergleich zur herkömmlichen Berechnungsmethode
um den Faktor drei bis vier verteuern. Hinzu komme, dass das Geld nicht nur in die
Mobilität fliesse, sondern auch in Projekte. „Und es gibt da komische Projekte, wenn ich
mir diese Bezeichnung erlauben darf“, so Schneider-Ammann. Zurzeit werde geprüft,
ob eine Mitgliedschaft nur mit diesen Projekten zu haben sei oder ob Ausklammerungen
möglich seien. Man sei also „am Werk“, weshalb die Ständeräte die Motion getrost
ablehnen könnten, so das Fazit des Bundesrats. 
Mit seinen Ausführungen vermochte Schneider-Ammann den Ständerat jedoch nicht zu
überzeugen. Eher schienen die Ständeräte die Worte der WBK-Kommissionssprecherin
Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) bei der Abstimmung noch in den Ohren zu haben. Sie
nahm die Bemühungen des Bundesrates zwar zur Kenntnis, wollte aber gleichwohl den
Druck auf die Regierung vonseiten des Parlamentes erhöhen. Mit 28 zu 11 Stimmen (1
Enthaltung) nahm der Ständerat die Motion an. 42

MOTION
DATUM: 21.09.2017
SAMUEL BERNET

Im Nationalrat war der Gesprächsbedarf zum Geschäft „Förderung der internationalen
Mobilität in der Bildung in den Jahren 2018 bis 2020“ deutlich grösser als im Ständerat.
Das zeigte sich bereits in den Kommissionen: Neben der WBK-NR, die das Geschäft
regulär vorberiet, äusserte sich auch die Finanzkommission (FK-NR) im Rahmen eines
Mitberichts zum Geschäft. Knapp, mit 13 zu 11 Stimmen, beantragte die FK-NR der WBK-
NR und dem Nationalrat, auf die Förderung der Kooperation zwischen schweizerischen
und ausländischen Bildungsinstitutionen und -akteuren zu verzichten. Der Teilkredit
von CHF 93,8 Mio., den der Bundesrat für internationale Mobilitäts- und
Kooperationsaktivitäten vorsah, sollte gemäss diesem Antrag um CHF 9,3 Mio. auf CHF
84,5 Mio. gesenkt und der Gesamtkredit somit auf CHF 105,2 Mio. reduziert werden.
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Peter Keller (svp, NW), Mitglied der Finanzkommission, begründete im Nationalrat
diesen Antrag: Die Förderung der Kooperation zwischen ausländischen und Schweizer
Bildungsinstitutionen habe nichts mit dem Kernanliegen von Erasmus Plus, nämlich der
Mobilität der Studierenden, zu tun, weshalb die CHF 9,3 Mio. aus dem Entwurf
gestrichen werden müssten. Ein weiterer Antrag der FK-NR – nämlich das Geld für den
Betrieb der Agentur Movetia zu streichen – wurde mit dem Stichentscheid der
Kommissionspräsidentin Bulliard-Marbach (cvp, FR) abgelehnt, weshalb dieser Antrag
lediglich von einer Kommissions-Minderheit an den Nationalrat herangetragen wurde.
Der Vizepräsident der Finanzkommission, Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), verteidigte
diesen im Nationalrat. Movetia würde nicht nur den Bildungsaustausch von
Studierenden abwickeln, sondern auch Ferien- und Klassenaustausche in andere
Schweizer Sprachregionen von Schülern der Sekundarstufe I, also der Volksschule,
organisieren. Die Volksschule sei aber Kompetenz der Kantone und nicht des Bundes,
so Bigler. Er störte sich auch daran, dass Movetia Bildungsaustausche für Lehrlinge
anbietet. „Die wenigsten Lehrbetriebe – und vor allem die KMU nicht – [haben] die
Möglichkeit, ihre Lehrlinge für zwei oder drei Wochen ins Ausland zu schicken“, so
Bigler, der gleichzeitig als SGV-Direktor amtet. 
In der WBK-NR war man anderer Meinung: Eine Mehrheit sprach sich für die vom
Bundesrat beschlossene und vom Ständerat angenommene Übergangslösung und für
die Annahme des Gesamtkredits von CHF 114,5 Mio. aus. Eine Minderheit der WBK-NR
beantragte dem Nationalrat jedoch, das Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen:
Der Bundesrat solle eine neue Vorlage präsentieren, die den beiden Bedenken der
Finanzkommission Rechnung trage.
Vor diesem Hintergrund wurde das Geschäft Ende November im Nationalrat beraten.
Nicht weniger als 17 Nationalräte und Nationalrätinnen äusserten sich zur Vorlage.
Zuletzt ging Bundesrat Schneider-Ammann nochmals auf die Movetia ein: Angesichts
der Kritik an Movetia habe er die Agentur kürzlich besucht und sich deren Betrieb
angeschaut. Dort werde effizient gearbeitet, erklärte der Bildungsminister und meinte
gar, einen Kulturwandel gegenüber der ch Stiftung wahrgenommen zu haben. Allfällige
Bedenken betreffend die Kompetenzbereiche zwischen Bund und Kantonen versuchte
er damit auszuräumen, dass die EDK ebenfalls Trägerin von Movetia sei, wodurch
Doppelspurigkeiten bei Bund und Kantonen verhindert würden. „Wichtig ist, dass wir
die Movetia jetzt auffahren können“, so Schneider-Ammann. 
Danach wurde abgestimmt. Der Rückweisungsantrag der Minderheit WBK-NR wurde mit
124 zu 62 Stimmen (3 Enthaltungen) abgelehnt. Die beiden Anträge der FK-NR, den
Gesamtkredit um 9,3 Mio. zu kürzen und die 11,1 Mio. für den Betrieb der Agentur
Movetia zu streichen, wurden mit 117 zu 73 Stimmen (0 Enthaltungen) respektive mit 112
zu 79 Stimmen (0 Enthaltungen) verworfen. In der Gesamtabstimmung folgte der
Nationalrat dem Votum des Ständerates und nahm den Entwurf des Bundesrats mit 126
zu 65 Stimmen (0 Enthaltungen) an. Auffallend war das Abstimmungsverhalten der SVP:
Alle 65 anwesenden Räte der SVP-Fraktion stimmten für die Anträge aus der
Finanzkommission und für den Rückweisungsantrag. Auch die 65 Nein-Stimmen in der
Gesamtabstimmung stammten ausschliesslich aus der Reihe der SVP. 
Weil dieser Beschluss nicht dem Referendum unterstand, traten die Bestimmungen am
1. Januar 2018 in Kraft. 43

Die Motion Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus Plus ab 2021 wurde im Nationalrat
zusammen mit dem Geschäft Förderung der internationalen Mobilität 2018 bis 2020
beraten. Vor der Nationalratsdebatte hatte sich bereits die WBK-NR mit 16 zu 9
Stimmen für die Motion  ausgesprochen. Marcel Dettling (svp, SZ) sprach im Rat für die
Kommissionsminderheit. Im Moment wisse man nicht, wie das Nachfolgeprojekt von
Erasmus Plus aussehen werde, weder was es beinhalte, noch was es koste. „Das heisst,
wir würden den Bundesrat in einen reinen Blindflug schicken“, so Dettling. Das sei nicht
sehr schlau, insbesondere auch nicht vor dem Hintergrund, dass die jetzige Lösung
administrativ einfacher und kostengünstiger sei und das Geld hauptsächlich den
eigenen Teilnehmenden zugutekomme. Die Motion sei deswegen abzulehnen.
Dennoch wurde der Vorstoss am Ende der Debatte mit 109 zu 80 Stimmen (1 Enthaltung)
angenommen. Die ablehnenden Stimmen setzten sich aus der geschlossen stimmenden
SVP-Fraktion (65 Stimmen) sowie aus 15 (von 33) Mitgliedern der FDP-Fraktion
zusammen. 44
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2017 schrieben die beiden Räte die gleichlautenden Motionen der WBK-NR (Mo.
14.3291) und WBK-SR (Mo. 14.3294) zu Erasmus Plus und Horizon 2020 im Rahmen der
Debatte zum Geschäft «Botschaft zur Förderung der internationalen Mobilität in der
Bildung in den Jahren 2018–2020» (BRG 17.031) ab. 45

MOTION
DATUM: 27.11.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Sommer 2020 drängten zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen
Parteien auf eine Nachfolgelösung für das EU-Austauschprogramm Erasmus+ ab 2021.
Momentan beteiligt sich die Schweiz im Rahmen des «Swiss-European Mobility
Programme» als Drittland an den Aktivitäten des Bildungsprogramms Erasmus+,
nachdem die Vollassoziierung aufgrund der Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative in 2014 vonseiten der EU ausser Kraft gesetzt worden
war. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier äusserten sich sowohl im Rahmen von
parlamentarischen Debatten – bei der BFI-Botschaft 2021-2024, bei der Totalrevision
des Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung oder
im Rahmen eines spezifischen Vorstosses zur Nachfolgelösung von Erasmus+ – sowie
durch Äusserungen in den Medien. Im Zentrum der Kritik stand allen voran
Bildungsminister Parmelin. Dieser agiere zögerlich und scheue wohl die Kosten einer
Vollassoziierung, wie Christoph Eymann (ldp, BS) mutmasste. Eric Nussbaumer (sp, BL)
stufte das Verhalten des Gesamtbundesrates als intransparent ein. Auch von Seiten der
Studierenden und jungen Erwachsenen wurde Kritik laut; im Mai 2020 hatte die SAJV
eine Petition lanciert, welche die Vollassoziierung an die Nachfolgelösung von Erasmus+
forderte; diese wurde auch vom VSS sowie von links-grünen Parteien unterstützt.
Seitens der Universität Basel wurde an der derzeitigen Vereinbarung kritisiert, dass
einige ausländische Universitäten die Zusammenarbeit nicht weiterführen würden,
solange die Schweiz nicht an der Nachfolgelösung von Erasmus+ teilnehme. Zudem
gebe es keine Rechtssicherheit, «weil die Partneruniversitäten nicht verpflichtet seien,
die Verträge mit den Schweizer Unis weiterzuführen». Es gab aber auch Stimmen, die
dem EU-Austauschprogramm eher kritisch gegenüberstanden. So stufte Peter Keller
(svp, NW) die jetzige Lösung als sinnvoll ein, zumal eine Vollassoziierung an die
Nachfolgelösung von Erasmus+ wahrscheinlich ziemlich teuer sein werde. Die
Weltwoche war der Ansicht, dass der Austausch auf jeden Fall weitergeführt werde,
entweder im Rahmen der bestehenden Lösung oder mit der Schweiz als Vollmitglied.
Und falls es doch wider Erwarten nicht zu einer Einigung käme, sei dies auch nicht so
dramatisch, zumal solche Auslandsaufenthalte ohnehin überbewertet würden, schrieb
die Zeitung weiter. 46

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Ein im Sommer 2020 eingereichtes Postulat der WBK-NR forderte eine Auslegeordnung
bezüglich einer möglichen Schweizer Assoziierung an internationale Programme im
Bereich der internationalen Zusammenarbeit und Mobilität für die Zeit nach Ende des
Programms Erasmus+. Der Bundesrat erklärte sich bereit, einen solchen Bericht im
ersten Halbjahr 2021 zu veröffentlichen. Er sei gegenwärtig ohnehin daran, die
Zweckmässigkeit einer Assoziierung an das zukünftige EU-Bildungsprogramm Erasmus
2021-2027 zu prüfen. Der Nationalrat nahm das Postulat in der Herbstsession 2020
stillschweigend an. 47

POSTULAT
DATUM: 16.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im März 2021 verabschiedete der ETH-Rat seine neue Gender Strategie für die Jahre
2021-2024. Die Strategie gilt für den ganzen ETH-Bereich (ETHZ und EPFL) und verfolgt
das Ziel, den Frauenanteil in Lehre und Forschung, allen voran in den
Führungspositionen, weiter zu steigern. Die Strategie beinhaltet fünf Schwerpunkte:
Für die Verankerung der Chancengleichheit in den Institutionen sieht die Strategie
vor, dass alle Institutionen des ETH-Bereichs einen eigenen Equal Opportunities Plan
beziehungsweise einen Gender Action Plan erstellen. Anhand von Monitoringberichten
soll analysiert werden, ob die von den einzelnen Institutionen gesetzten Ziele erreicht
wurden. Des Weiteren werden alle Institutionen dazu angehalten, Massnahmen zu
ergreifen (beispielsweise Workshops durchzuführen), um die Mitarbeitenden bezüglich
Geschlechterstereotypen und geschlechtsbezogenen Vorurteilen zu sensibilisieren.
Diskriminierung, Mobbing, Drohungen, Gewalt und sexuelle Belästigung müssten
entschieden zurückgewiesen und sanktioniert werden. Auch solle stets die
Lohngleichheit sowie die Gleichbehandlung des Zugangs zu Ressourcen gewährleistet
sein. Für die Erhöhung des Frauenanteils wurden die verschiedenen ETH-Institutionen
dazu angehalten, quantitative Ziele festzulegen. Um diese Zielwerte zu erreichen,
wurden die beiden Hochschulen aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um mehr
Frauen für ihre Bachelor- und Master-Studiengänge zu begeistern, in denen Frauen
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zurzeit untervertreten sind. Währenddem soll bei den anderen Institutionen des ETH-
Bereichs der Frauenanteil auf Doktorats- und Postdoc-Stufe sowie bei
Leitungspositionen erhöht werden. Zudem soll auch die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie weiter gestärkt werden. Im Schwerpunkt Life-Domain-Balance werden als Ziel
flexible Arbeitsmodelle und eine Steigerung der Familienfreundlichkeit angestrebt, um
eine gute Balance der verschiedenen Lebensbereiche zu ermöglichen. Schliesslich wird
auch die Lehre und Forschung beauftragt, Genderfragen zu thematisieren. Personen,
die in der Lehre tätig oder für Beurteilungen oder Laufbahnentwicklung zuständig sind,
sollen dahingehend sensibilisiert werden, dass es zu geschlechtsspezifischen
Differenzen betreffend Lernstrategien oder der Selbstwirksamkeitserwartung kommen
kann.
Die Institutionen des ETH-Bereichs wollen für die Umsetzung dieser Strategie insgesamt
rund CHF 13 Mio. ausgeben. 48

Die APK-NR reichte im August 2021 eine Motion ein, welche verlangte, dass der
Bundesrat bis zur Wintersession 2021 eine Finanzierungsbotschaft für die Schweizer
Teilnahme am EU-Austauschprogramm Erasmus plus vorlegen soll. Die Kommission war
der Ansicht, dass sich der Bundesrat bislang zu wenig für eine Schweizer Assoziierung
an dieses Programm eingesetzt habe, obwohl er sich bereits für eine Teilnahme
ausgesprochen hatte – beispielsweise im Rahmen der im Jahr 2017 überwiesenen
Motion der WBK-SR mit dem Titel «Vollassoziierung an Erasmus plus ab 2021». Eine
Kommissionsminderheit Köppel (svp, ZH) beantragte die Ablehnung der Motion.
Der Bundesrat schloss sich dem Antrag der Minderheit an. Er strebe zwar weiterhin die
Teilnahme der Schweiz an dem Austauschprogramm an, jedoch seien davor noch einige
Punkte zu klären. Zum einen betrachte die EU eine Assoziierung im Rahmen der
Gesamtbeziehungen Schweiz-EU und sei bisher noch nicht bereit gewesen, mit der
Schweiz exploratorische Gespräche über die wichtigsten Eckpunkte einer Assoziierung
zu beginnen. Zum anderen sei die Deblockierung des Schweizer Beitrags an ausgewählte
EU-Staaten eine Grundbedingung der EU für eine Assoziierung an Erasmus plus. Vor
diesem Hintergrund sei es nicht realistisch, innert weniger Monate eine
Finanzierungsbotschaft zu erarbeiten, zumal auch die Höhe der finanziellen Beteiligung
noch nicht geklärt sei.
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Herbstsession 2021 mit dem Vorstoss, wobei
Nicolas Walder (gp, GE) und Christa Markwalder (fdp, BE) die Motion präsentierten.
Walder wies darauf hin, dass sich auch das Parlament schon mehrmals für eine
Assoziierung ausgesprochen habe und es deshalb wirklich an der Zeit sei, dass der
Bundesrat eine Botschaft vorlege. Das bundesrätliche Argument, dass die finanziellen
Bedingungen noch nicht geklärt seien, liess Walder nicht gelten. Die Höhe der
Schweizer Beteiligung könne anhand der Berechnungen, welche für die EWR-Staaten
bereits vorgenommen worden seien, eruiert werden. Christa Markwalder ergänzte, dass
die europäischen Mobilitätsprogramme «für die Erweiterung des Erfahrungshorizonts
der jungen Generationen zentral» seien. Die bilateral getroffenen
Hochschulvereinbarungen vermöchten diese Austauschprogramme nicht zu ersetzen,
schloss Markwalder. Franz Grüter (svp, LU), welcher die Minderheit Köppel vertrat, sah
dies anders. Für ihn stand ausser Frage, dass die bestehenden Alternativprogramme der
Schweizer Hochschulen von grosser Qualität seien. Zudem seien diese Alternativen auf
weltweiten Austausch ausgerichtet; dies sei sehr wichtig, da sich viele renommierte
Hochschulen ausserhalb Europas befänden. Erasmus plus hingegen sei teuer, unflexibel
und bürokratisch. Hinzu komme der Fakt, dass die EU – wie vom Bundesrat erläutert –
selber noch gar keinen Willen gezeigt habe, der Schweiz eine Assoziierung anzubieten.
Diese Worte vermochten jedoch nicht über die SVP-Fraktion hinaus zu mobilisieren.
Der Nationalrat nahm die Motion mit 131 zu 48 Stimmen deutlich an. 49

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2021 mit der Forderung nach einer
Finanzierungsbotschaft für die Schweizer Teilnahme am EU-Austauschprogramm
Erasmus plus. Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) erläuterte im Namen der WBK-SR, dass
diese Sympathien für das Anliegen habe, jedoch mehrheitlich beantrage, die Motion
abzulehnen, da die geforderte Präsentation einer solchen Botschaft bis Ende
Wintersession 2021 nicht umsetzbar sei. Zudem liege seitens der EU noch kein
Verhandlungsmandat vor. Carlo Sommaruga (sp, GE), der einen Minderheitsantrag auf
Annahme der Motion gestellt hatte, sowie Maya Graf (gp, BL) waren anderer Meinung.
Sie verwiesen auf die Relevanz dieses Austauschprogramms für junge Erwachsene und
erinnerten daran, dass sich die Räte bereits für die Vollassoziierung der Schweiz
ausgesprochen hatten. Es liege am fehlenden Respekt gegenüber dem Entscheid des

MOTION
DATUM: 15.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Parlaments und am Mangel an politischem Willen seitens des Bundesrates, dass dieser
in diesem Dossier nicht vorangehe. Anders sei es nicht zu erklären, dass er
beispielsweise für das EU-Forschungsprogramm Horizon Europe bereits im Mai 2020
eine Finanzierungsbotschaft vorgelegt habe, obwohl dort vonseiten der EU auch kein
Verhandlungsmandat vorgelegen habe.
Nachdem Bildungsminister Parmelin noch einmal dargelegt hatte, weshalb es dem
Bundesrat derzeit nicht möglich sei, die geforderte Botschaft vorzulegen, lehnte die
kleine Kammer die Motion mit 23 zu 14 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 50

Im Dezember 2022 gab der ETH-Rat bekannt, dass der Frauenanteil bei den
Neuernennungen von Professorinnen und Professoren im Jahr 2022 auf 41,7 Prozent
gesteigert werden konnte. Bereits in den letzten Jahren lag dieser Wert immer über 30
Prozent, was den Frauenanteil an der Professorenschaft insgesamt immer weiter
steigere. Dem ETH-Rat sei die Chancengleichheit und die Steigerung des Frauenanteils,
insbesondere auf der Stufe der Professuren, ein wichtiges Anliegen. Diese Erhöhung
stelle aber auch eine grosse Herausforderung dar, vornehmlich für die technischen
Bereiche, erklärte der ETH-Rat weiter. 51

ANDERES
DATUM: 08.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Forschung

Mit der Annahme der sieben bilateralen Verträge mit der Europäischen Union (EU) in
der Volksabstimmung vom 21. Mai sagte die Schweizer Bevölkerung auch Ja zum kaum
bestrittenen Forschungsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Gesichert wurde
dadurch die Teilnahme am laufenden 5. EU-Forschungsprogramm sowie die
Mitgestaltung der Planung des 6. EU-Rahmenabkommens. In Gesprächen mit dem für
Forschung und Bildung zuständigen EU-Kommissar Philippe Busquin diskutierte
Staatssekretär Kleiber in Brüssel die Modalitäten für die Umsetzung der
Bildungsprogramme, falls diese wegen des noch hängigen Ratifikationsverfahrens mit
den 15 EU-Mitgliedstaaten nicht auf den 1.1.01 rechtswirksam werden könnten. Busquin
sicherte Kleiber eine angemessene – allenfalls informelle – Beteiligung der
interessierten Schweizer Stellen an der ab Herbst zu führenden Diskussion über die
Planung des 6. Forschungsprogrammes zu. 52

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.06.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Direkte Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU im Bereich
Forschung und Entwicklung hatte die Verzögerung der Ratifizierung der bilateralen
Verträge zwischen der Schweiz und der EU durch die EU-Mitgliedstaaten. Da die
entsprechenden finanziellen Abkommen betreffend die Beteilung der Schweiz an den
EU-Rahmenprogrammen frühestens auf Anfang 2003 in Kraft treten können, falls die
Bilateralen wie erwartet im Verlauf des Jahres 2002 rechtsgültig werden, war eine
Vollbeteiligung der Schweiz am auslaufenden fünften Rahmenprogramm nicht mehr
möglich. Hingegen schien die Vollbeteiligung der Schweiz am sechsten
Rahmenprogramm von Beginn dessen Laufzeit an gesichert zu sein – die Einhaltung des
EU-Fahrplans vorausgesetzt. Eine Vollbeteiligung ist dahingehend von grossen
Bedeutung, als dass sie hiesigen Forscherinnen und Forschern die Koordination von
Projekten und Teilprogrammen selbst erlaubt. 53

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.03.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Zur Integration der Schweizer Forschung in das EU-Rahmenprogramm von 2003 bis
2006 sind 869 Mio Fr. notwendig. Der Bundesrat überwies im November einen
entsprechenden Kredit an das Parlament, der eine Vollbeteiligung und damit auch die
vollumfängliche Mitwirkung der Schweiz am sechsten EU-Rahmenprogramm für
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (einschliesslich EURATOM)
in den Jahren 2003-2006 ermöglichen soll. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.10.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Für die SP würde die Ausdehnung des Patentrechts auf menschliches, tierisches und
pflanzliches Leben grundlegende ethische Prinzipien verletzen. Die Grünen vertraten
die Ansicht, die belebte Natur erlaube keine Patente. Die Ärzteschaft (FMH und SAMW)
sah in der Patentierung von Genen einen Verstoss gegen die Unverfügbarkeit des
menschlichen Lebens. Gemeinsam wiesen über 30 Bauern-, Konsumentinnen- und
Entwicklungsorganisationen darauf hin, erst vier EU-Mitglieder hätten die europäische
Bio-Richtlinie angenommen; der Vorentwurf des EJPD komme einem Akt des

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.05.2002
MARIANNE BENTELI
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vorauseilenden Gehorsams gegenüber Brüssel gleich. Für die Stiftung für
Konsumentenschutz sprechen auch wirtschaftliche Gründe gegen die Revision. Die
Patentierung diene in erster Linie dazu, Monopole zu errichten; statt gefördert, werde
die Forschung dadurch behindert. FDP und SVP begrüssten die vorgeschlagene
Revision. Die Änderungen würden einen angemessenen Erfinderschutz im Bereich der
Biotechnologie gewähren. Die FDP erachtete vor allem die Europakompatibilität des
Schweizer Patentschutzes als dringlich. Diese Auffassung vertrat auch die SVP. Sie
betonte zudem, die Revision gebe der forschenden Industrie, allen voran den KMU, die
nötige rechtliche Sicherheit. Ähnlich argumentierte auch der Wirtschaftsverband
Economiesuisse: für viele Start-up-Firmen sei die Erfindung das einzige Kapital; Die
Revision bringe keine Ausweitung der Patentierbarkeit, sondern lege lediglich deren
rechtliche und ethische Schranken im Bereich biotechnologischer Erfindungen fest.
Volle Zustimmung fand der Revisionsentwurf bei der Interessenorganisation der
Gentechnologie Gen Suisse. 55

Beide Kammern stimmten dem vom Bundesrat vorgelegten Kredit von 869 Mio Fr. zur
Integration der Schweizer Forschung in das sechste EU-Rahmenprogramm von 2003
bis 2006 oppositionslos zu. Dennoch kann sich die Schweiz nicht von Anfang an daran
beteiligen. Das bilaterale Forschungsprogramm war das einzige der neun sektoriellen
Abkommen, das am 1. Juni nicht in Kraft trat, weil es an das auslaufende fünfte
Rahmenprogramm gekoppelt war. Der leztmögliche Beitritt wäre der 1.1.2002 gewesen.
Für das sechste Rahmenprogramm sah der Vertrag mit der EU vor, dass es „im
gegenseitigen Einverständnis erneuert oder neu ausgehandelt werden kann“. Wegen
der Differenzen zwischen der Schweiz und der EU bei der Zinsbesteuerung und der
Betrugsbekämpfung kam es im Berichtsjahr aber zu keinem Abschluss, obgleich sich der
EU-Forschungskommissar stark dafür einsetzte 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2002
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession genehmigte das Parlament das neue Forschungsabkommen
zwischen der Schweiz und der EU mit 166:17 Stimmen bei 3 Enthaltungen (Nationalrat)
resp. 42:0 Stimmen (Ständerat). Die Übereinkunft sichert gleiche Beteiligungsrechte
resp. die gleichberechtigte wissenschaftliche und technologische Mitarbeit der Schweiz
am 6. EU-Rahmenprogramm (2002-2006). Für die Beteiligung der Schweiz hatte der
Bundesrat 2002 einen Rahmenkredit von insgesamt 869 Mio Fr. gutgeheissen. Da diese
gegenüber den ursprünglichen Plänen mit einer einjährigen Verspätung erst seit Anfang
2004 gilt, war der Kredit um 62 Mio gekürzt worden. Für die Mehrheit des Nationalrats
war dies ein Fehler, weil für die 2003 bewilligten Projekte zu wenig Geld zur Verfügung
stehe. Mit 111:47 Stimmen hiess der Rat deshalb eine Motion seiner Bildungskommission
gut, die eine Wiederaufstockung des gekürzten Kredits für das laufende Jahr um 40 Mio
Fr. verlangt. Der Ständerat lehnte den Vorstoss mit 19:16 Stimmen ab. In seiner Antwort
auf eine Frage Sadis (fdp, TI) versicherte der Bundesrat, dass die Finanzierung der 2003
bewilligten Forschungsprojekte gesichert sei, falls das Parlament dem im Voranschlag
2005 enthaltenen Zusatzkredit zustimme. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2004
MAGDALENA BERNATH

Anfang Jahr diskutierte Staatssekretär Kleiber mit Mitgliedern der EU-Kommission die
künftige Zusammenarbeit innerhalb des entstehenden europäischen Bildungs- und
Forschungsraums. Zur Sprache kam die Assoziierung der Schweiz an das 7.
Rahmenforschungsprogramm der EU für die Jahre 2007-2013 sowie die volle
Teilnahme der Schweiz an den EU-Bildungsprogrammen ab 2007. Offen ist die Höhe
des von der Schweiz zu leistenden finanziellen Beitrags. Die EU-Kommission möchte
das Forschungsbudget im EU-Haushalt verdoppeln, was zur Folge hätte, dass sich auch
der Schweizer Beitrag von jährlich 220 Mio auf 440 Mio Fr. erhöhte. Mit dem neuen
Rahmenprogramm richtete die Kommission auch einen unabhängigen Europäischen
Forschungsrat (ERC) ein. Dieser übernimmt in der europäischen Forschung eine
vergleichbare Rolle wie in der Schweiz der Nationalfonds. Im Juli wurde der Schweizer
Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel in den 22-köpfigen ECR gewählt. In seiner Antwort
auf eine Interpellation Randegger (fdp, BS) hielt der Bundesrat fest, dass eine
finanzpolitische Beurteilung der Konsequenzen der Beteiligung der Schweiz am 7.
Forschungsrahmenprogramm erst nach Vorliegen der Budgetentscheide der EU möglich
sei. Er betonte aber, dass die EU-Rahmenprogramme die nationale
Forschungsförderung und damit namentlich den SNF und die KTI grundsätzlich nicht
ersetzen könnten, da die Schweiz neben der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
auch spezifische Anliegen an die Forschung habe. 58

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.07.2005
MAGDALENA BERNATH
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Das Parlament genehmigte einen Verpflichtungskredit von 2,545 Mia Fr. für die
integrale Beteiligung der Schweiz am 7. Forschungsrahmenprogramm der EU für die
Jahre 2007-2013. Es ermöglicht der Schweiz die Fortsetzung der heutigen
Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in den Bereichen Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration. In der Eintretensdebatte bedauerten
die Räte, dass die Botschaftzum BFI-Kredit 2008-2011 noch nicht vorliege. Bundesrat
Couchepin wies darauf hin, dass sich dieser Kredit nicht über denselben Zeitraum
erstrecke wie das EU-Programm; die Regierung werde die Botschaft deshalb erst im
kommenden Jahr verabschieden. Im Nationalrat beantragte die SVP vergeblich
Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat, um die Beratung bis zum Vorliegen der
BFI-Botschaft auszusetzen. Das Anliegen der Grünen, den Kredit um den Betrag für die
Euratom zu kürzen, blieb chancenlos, ebenso wie ein Antrag Müller (fdp, SG), der die
Bedürfnisse der KMU bei den nationalen Begleitmassnahmen besonders
berücksichtigen wollte. Bezüglich des Controlling beschloss das Parlament, ein System
mit Indikatoren einzuführen, um die Kostenwirksamkeit und die konkreten positiven
Auswirkungen der Schweizer Beteiligung an den verschiedenen Programmen und
Projekten zu ermitteln. 59

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Die Schweiz erhielt aus dem 6. EU-Forschungsrahmenprogramm (2003-2006)
überproportional viele Forschungsgelder. Insgesamt wurden Schweizer
Forschungsprojekte mit rund 793 Mio Fr. unterstützt, während die Schweiz das
Programm mit 780 Mio Fr. mitfinanzierte. Im März vergab der Forschungsrat 300 neue
Förderungsbeiträge. Dabei wurden auch 15 Forschungsvorhaben aus der Schweiz
ausgewählt, die in den nächsten Jahren von finanziellen Zuschüssen profitieren können.
Im Verhältnis zur Einwohnerzahl und zur Zahl der Forschenden gehört die Schweiz
damit zu den Spitzenreitern in Europa. 60

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Bien que la représentation des femmes dans la recherche et dans les carrières
académiques ait progressé, les pourcentages helvétiques demeurent inférieurs à ceux
de l’Union européenne (UE). Afin d’illustrer cette constatation, plusieurs chiffres sont
intéressants. Tout d’abord, parmi les nouveaux titulaires de doctorat, 43 pour cent sont
des femmes au niveau Suisse, alors que cette statistique monte à 47 pour cent pour
l’UE. Similairement, au niveau de la carrière académique, la Suisse recense 38 pour cent
de collaboratrices scientifiques contre 45 pour cent dans l’UE. Finalement, ce constat
se confirme lorsque nous observons le pourcentage de femmes dans les conseils
administratifs et scientifiques des Hautes écoles : 23 pour cent de femmes en Suisse,
contre 41 pour cent dans l’UE. 61

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 15.03.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Nachdem der Bundesrat im Dezember 2016 das Protokoll zur Erweiterung der
Personenfreizügigkeit auf Kroatien ratifiziert hatte, erfüllte die Schweiz die
Bedingungen für eine Vollassoziierung an Horizon 2020. Ab dem 1. Januar 2017 konnte
die Schweiz deshalb wieder umfassend an Horizon 2020 teilnehmen. 62

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 01.01.2017
SAMUEL BERNET

Der Bundesrat präsentierte im Mai 2020 die Finanzierungsbotschaft für die Beteiligung
am Horizon-Paket 2021–2027 der EU. Neben dem Kernstück «Horizon Europe»
umfasst das Paket auch das Euratom-Programm, das Programm ITER (Fusionsforschung)
und das Digital Europe Programme. Der Bundesrat beantragte dafür insgesamt CHF
6'154 Mio. Stimmt das Parlament diesen Mitteln zu, erhält der Bundesrat das Mandat,
eine Erneuerung des bilateralen Forschungsabkommens zwischen der Schweiz und der
EU auszuhandeln. Damit könnte eine ununterbrochene Assoziierung der Schweiz
gewährleistet werden. Die vom Bundesrat beantragten Mittel decken die mutmasslichen
Pflichtbeiträge (insgesamt CHF 5'423 Mio.) einer vollumfänglichen Beteiligung der
Schweiz als assoziierter Staat an den vier erwähnten Programmen ab. Auch ist eine
Reserve für allfällig höher ausfallende Pflichtbeiträge vorgesehen (CHF 614 Mio.).
Ausserdem enthält der Antrag die Finanzierung nationaler Begleitmassnahmen (CHF 117
Mio.). 
Zurzeit sind die Teilnahmebedingungen für Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie die Schweiz
am Horizon-Paket noch nicht geklärt. Der Bundesrat strebt eine vollumfängliche
Beteiligung am gesamten Horizon-Paket als assoziierter Staat an. Offizielle
Verhandlungen mit der EU über ein Beteiligungsabkommen können aber erst
aufgenommen werden, wenn auf Seite EU die nötigen Rechtsgrundlagen verabschiedet

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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sind. Ziel des Bundesrates ist, dass sich Forschende in der Schweiz bereits an den
ersten Ausschreibungen von «Horizon Europe» und den damit verbundenen Initiativen
beteiligen können. Sollte eine Vollassoziierung an das Horizon-Paket nicht oder
vorübergehend nicht möglich sein, können die Mittel, nötigenfalls während der
gesamten Laufzeit des Pakets, für die projektweise Finanzierung von Schweizer
Partnern durch den Bund benutzt werden. Damit will der Bundesrat den inländischen
Forschungs- und Innovationsakteuren möglichst analoge Bedingungen wie bei einer
Assoziierung bieten. 63

Das Gosteli Archiv in Ittigen bei Bern beherbergt die Sammlung zur Geschichte der
schweizerischen Frauenbewegung. Seit einigen Jahren kämpfte die Stiftung, der das
Archiv gehört, mit finanziellen Schwierigkeiten. Aufgrund dieser Schwierigkeiten hatten
fünf Parlamentarierinnen je ein gleichlautendes Postulat eingereicht, in welchem sie
den Bundesrat aufgefordert hatten, in einem Bericht den Fortbestand des Archivs
zusammen mit dem Kanton Bern und allenfalls weiteren Institutionen zu klären und
aufzuzeigen, mit welchen gesetzlichen Grundlagen eine subsidiäre Finanzierung durch
den Bund erfolgen könnte. In seinem Postulatsbericht stellte der Bundesrat drei
Lösungen vor. So könnte die Stiftung einerseits im Rahmen des FIFG beim SBFI eine
subsidiäre Finanzierung beantragen. Alternativ wären die teilweise oder die komplette
Integration des Archivs in den Bestand des BAR denkbar.
Die WBK-NR beschloss im Anschluss an diesen Bericht, eine Motion einzureichen und
den Bundesrat zu beauftragen, in der BFI-Botschaft 2021-2024 den Betrag von CHF 4
Mio. für die Gosteli-Stiftung aufzunehmen. Um die Gosteli-Stiftung zu sichern und in
eine für Bildung und Wissenschaft nachhaltig nutzbare Institution zu überführen, seien
gemäss Schätzung des Stiftungsrats finanzielle Mittel von jährlich total CHF 2 Mio.
notwendig. Die restliche Finanzierung würde über den Kanton Bern und Drittmittel
sichergestellt, so die WBK-NR.
Der Bundesrat erläuterte in seiner Stellungnahme, dass die Stiftung unterdessen beim
SBFI ein Gesuch eingereicht habe, nun sei der Schweizerische Wissenschaftsrat daran,
zuhanden des SBFI alle für die Finanzierungsperiode 2021-2024 erhaltenen Gesuche zu
prüfen. Diese Prüfung müsse nun abgewartet werden. Der Bundesrat beantragte
entsprechend die Ablehnung der Motion.
Der Nationalrat beugte sich im Sommer 2020 über das Geschäft. Matthias Aebischer
(sp, BE) erläuterte, dass die grundsätzliche Unterstützung der Gosteli-Stiftung in der
WBK-NR unbestritten war. Beim richtigen Vorgehen sei man sich dagegen uneinig
gewesen. Eine Mehrheit wolle den Entscheid des Wissenschaftsrates nicht abwarten
und wolle den Bundesrat jetzt beauftragen, die Weiterentwicklung des Gosteli-Archivs
auf der Grundlage des FIFG sicherzustellen. Eine Minderheit sei der Meinung, man
müsse zuerst den Expertenentscheid des Wissenschaftsrates abwarten. Peter Keller
(svp, NW) ergänzte für diese Minderheit, dass Ende 2020 eine Antwort des
Wissenschaftsrates vorliege. Es gebe keinen Grund, «diesem Prozess vorzugreifen oder
hier auf Parlamentsebene hineinzupfuschen». Es könne nicht angehen, dass
geschicktes Lobbyieren darüber entscheide, ob eine Organisation auf Bundesgelder
zählen könne oder nicht.  Am Ende der Debatte nahm der Nationalrat das Geschäft
deutlich mit 100 zu 50 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 64

MOTION
DATUM: 04.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das Horizon-Paket 2021–2027 stand in der Herbstsession 2020 auf dem Programm des
Ständerates. Die kleine Kammer befasste sich als Erstrat mit diesem Geschäft im
Bereich der Forschung, das ein finanzielles Volumen von CHF 6'154 Mio. umfasst. Nach
dem unbestrittenen Eintreten befasste sich der Ständerat mit einem Antrag von
Thomas Minder (parteilos, SH), der das Geschäft an die Kommission zurückweisen
wollte. Minder argumentierte, dass die Finanzierungsbotschaft für Horizon 2021–2027
aus mehreren taktischen Gründen nicht bereits in dieser Herbstsession verabschiedet
werden sollte. So sei beispielsweise noch nicht klar, bei welchen Pfeilern des Horizon-
Pakets die Schweiz überhaupt teilnehmen dürfe. Die Schweiz laufe auch generell
Gefahr, dass sie bei Differenzen mit der EU erneut zeitweise von Horizon
ausgeschlossen werde. Die Mehrheit des Ständerates teilte diese Bedenken jedoch
nicht; der Rückweisungsantrag Minder wurde mit 34 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen
klar abgelehnt. Danach beriet der Ständerat noch über den Minderheitsantrag Stark
(svp, TG) betreffend die Höhe der Reserve für allfällig höher ausfallende Pflichtbeiträge.
Dieser Antrag wurde knapp abgelehnt (23 zu 19 Stimmen). In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 37 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich angenommen. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Marco Romano (cvp, TI) forderte den Bundesrat in einer im Dezember 2018
eingereichten Motion auf, die Teilnahme der Schweiz am Copernicus-Programm
voranzutreiben und ein diesbezügliches Abkommen zu unterzeichnen. Für die Schweiz
sprächen drei Gründe für eine Teilnahme an diesem Programm der EU zur
satellitengestützten Erdbeobachtung. Zum einen habe die Schweiz kein eigenes
Erdbeobachtungsprogramm als Alternative zu Copernicus. Zum anderen riskiere man
ohne Teilnahme, dass das bislang angesammelte Wissen und die erarbeiteten
Technologien verloren gingen. Schliesslich könne ein Abseitsstehen dazu führen, dass
«ein Teil des Personals, der Forschung und der Zulieferinnen und Zulieferer dieser
Branche aus der Schweiz ausgelagert» werde.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er resümierte in seiner
Begründung, welch wichtige Rolle dem Programm in den Bereichen Landnutzung,
Atmosphäre, Katastrophenmanagement, Klimawandel, Meeresumwelt und Sicherheit
zukomme. Es sei aber zu beachten, dass die Schweiz durch ihre Mitgliedschaft in
verschiedenen Organisationen, wie etwa der Organisation für die Nutzung
meteorologischer Satelliten oder dem Europäischen Zentrum für mittelfristige
Wettervorhersage, bereits an Kernelementen von Copernicus beteiligt sei. Schliesslich
müsste vor einem Grundsatzentscheid des Bundesrates noch geklärt werden, wie das
Kosten-Nutzen-Verhältnis ausfallen würde, welches Bundesamt die Federführung
übernehmen würde und es müsste ein Finanzierungskonzept erarbeitet werden.
In der nationalrätlichen Debatte in der Wintersession 2020 wies Romano noch einmal
auf die Wichtigkeit eines Vertragsabschlusses mit der EU hin. Dieser sei im Interesse
der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Wissenschaft. Wissenschaft- und
Wirtschaftsminister Parmelin blieb jedoch bei seiner ablehnenden Haltung. Auf
Nachfrage von Nationalrat Nussbaumer (sp, BS) präzisierte Parmelin, dass bei Annahme
der Motion frühestens 2023 mit einer Teilnahme am Copernicus-Programm gerechnet
werden dürfe.
Der Nationalrat stimmte der Motion schliesslich mit 140 zu 47 Stimmen — bei 3
Enthaltungen —  zu. Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. 66

MOTION
DATUM: 10.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die grosse Kammer beugte sich in der Wintersession 2020 über das Horizon-Paket
2021–2027. Mehrere Rednerinnen und Redner betonten dabei die Wichtigkeit der
Erneuerung dieses Forschungsabkommens mit der EU. Nur so könne die Schweiz bei
der Forschung auf Niveau «Champions League» mitspielen, argumentierte Christian
Wasserfallen (fdp, BE). Die Finanzierungsbotschaft wurde aber nicht von allen Parteien
vollständig unterstützt. Während eine Minderheit um Diana Gutjahr (svp, TG) die Vorlage
an den Bundesrat zurückweisen wollte, um ein alternatives, nationales Programm
ausarbeiten zu lassen, wollte eine weitere Minderheit Keller (svp, NW) die vom
Bundesrat budgetierte Reserve von CHF 614 Mio. auf CHF 466 Mio. reduzieren. Beide
Anträge wurden abgelehnt. Ebenfalls keine Mehrheit fanden zwei Anträge von links-
grüner Seite, welche die Verpflichtungen für das Euroatom-Programm auf Ende 2025
befristen wollten. Zu reden gaben des Weiteren insbesondere folgende zwei Punkte: Im
Horizon-Programm 2021–2027 wird der Finanzierungsmechanismus geändert. Neu zahlt
jeder Staat so viel ins Programm ein, wie wieder an die Forscherinnen und Forscher
ausbezahlt wird (pay as you go Prinzip). Es ist also nicht mehr möglich, mehr Mittel zu
beziehen als einzubezahlen. Diese Neuerung sei gemäss Claudia Friedl (sp, SG) in der
Kommission bedauert worden, könne aber nicht rückgängig gemacht werden. Zudem
habe die EU generell mehr Geld für das Programm budgetiert als in der vergangenen
Periode, weshalb auch die Schweiz einen höheren Betrag aufwenden müsse. Der zweite
Punkt betraf die generellen Beziehungen der Schweiz zur EU. Christian Wasserfallen
und auch Forschungsminister Parmelin betonten im Rat, dass die Assoziierung an das
Horizon-Paket nichts mit dem Rahmenabkommen zu tun habe. Für Angelika Kalt,
Direktorin des SNF, war die Sache allerdings nicht so klar. Gemäss Kalt wäre es möglich,
dass die EU die Verabschiedung des Rahmenabkommens voraussetzt, damit die Schweiz
an Horizon teilnehmen könne. 
In der Schlussabstimmung sprach sich der Nationalrat deutlich für die Zustimmung zum
Horizon-Paket respektive zum Start der Verhandlungen des Bundesrates mit der EU aus.
138 Personen stimmten dafür, 49 Mitglieder der SVP stimmten dagegen, eine Person
enthielt sich der Stimme (ebenfalls SVP). 67
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Da sich die beiden Räte im Rahmen der Debatten zur Botschaft über die Bildung,
Forschung und Innovation 2021-2024 im Jahr 2020 für den Erhalt des Gosteli Archivs
ausgesprochen hatten und das WBF entsprechend im Dezember 2020 CHF 2.29 Mio.
für die Jahre 2021-2024 gesprochen hatte, lehnte der Ständerat die Motion der WBK-
NR zum Erhalt des Gosteli Archivs in der Sommersession 2021 stillschweigend ab. 68

MOTION
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das SBFI informierte Ende Juni 2021, dass die Europäische Kommission die
Projekteingaben für das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation
«Horizon Europe 2021-2027» eröffnet habe. Da die Schweiz und die EU noch keine
Verhandlungen über eine Assoziierung der Schweiz begonnen haben, könnten
Forschende in der Schweiz zwar ebenfalls – wenn auch nur in beschränktem Ausmass –
an den Ausschreibungen teilnehmen, sie erhielten jedoch als Partizipierende aus einem
Drittstaat in der Regel keine Finanzierung seitens der Kommission. Der Bundesrat
strebe die Assoziierung als Vollmitglied an; solange diese jedoch noch nicht stehe,
werde die Finanzierung der entsprechenden Projekte durch das SBFI erfolgen. Die
entsprechende Finanzierung im Umfang von CHF 6.15 Mrd. war 2020 seitens der beiden
Räte gutgeheissen worden. Das SBFI schloss seine Medienmitteilung mit dem Hinweis
darauf, dass die Schweiz wohl in der nächsten Zeit von der Europäischen Kommission
informiert werde, wie diese hinsichtlich einer allfälligen Assoziierung der Schweiz
vorgehen wolle.
Die Medien zeigten sich im Gegensatz zum SBFI jedoch überzeugt, dass die EU nicht so
bald auf den Schweizer Wunsch nach einer Assoziierung eingehen werde. Die Schweiz
sei derzeit sogar schlechter gestellt als Länder wie die Türkei, mit denen aktuell
Verhandlungen laufen oder kurz bevorstehen. Zurückzuführen sei diese missliche Lage
auf den Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen sowie auf die
Zurückhaltung in Sachen Kohäsionsmilliarde für ausgewählte EU-Staaten. Die Aargauer
Zeitung befürchtete gar, dass die Deblockierung der Kohäsionsmilliarde eventuell nicht
reichen werde, um die EU-Kommission zu einem Verhandlungsbeginn betreffend
Horizon Europe zu bewegen. Die Medien zitierten auch mehrere Stimmen aus der
Forschungslandschaft der Schweiz, die sich besorgt über den derzeitigen Status der
Schweiz äusserten. So befürchtete Jean-Luc Barras, Abteilungsleiter institutionelle
Beziehungen beim SNF, eine «Erosion der wissenschaftlichen Forschung in der
Schweiz», währenddem Yves Flückiger, Präsident von swissuniversities, die
Forschenden in der Schweiz aufgrund dieser Situation als «groggy», also als
angeschlagen oder wackelig, bezeichnete. 69

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Mitte Juli 2021 gab das SBFI bekannt, dass die Schweiz beim EU-
Forschungsrahmenprogramm «Horizon Europe» für die Jahre 2021 bis 2027 bis auf
Weiteres als nicht-assoziierter Drittstaat behandelt wird, wie die Europäische
Kommission in einem Brief mitgeteilt habe. Dies habe zur Folge, dass Schweizer
Forschende nur in beschränktem Ausmass an den Ausschreibungen des Programms
partizipieren können. Dort, wo dies weiterhin möglich sei, werde die Finanzierung der
Projektkosten vom SBFI übernommen. Die Teilnahme an einigen renommierten
Einzelprojekten, wie etwa an denjenigen des European Research Council, sei aber
grundsätzlich nicht mehr möglich. Das SBFI liess zudem verlauten, dass der Bundesrat
weiterhin eine Assoziierung an Horizon Europe anstrebe, wofür die Europäische
Kommission jedoch gewisse Bedingungen genannt habe, namentlich die Auszahlung der
zweiten sogenannten Kohäsionsmilliarde. 
Die Medien schätzten diesen Ausschluss der Schweiz als schweren Schlag für die
Schweizer Forschungslandschaft ein. Die NZZ mutmasste, dass dieser Entschluss der EU
dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen geschuldet sei. Als
Konsequenz leide nun der Forschungsplatz Schweiz, da es für diesen nur noch eine
eingeschränkte internationale Kooperationsfähigkeit gebe und den Forschenden der
Verlust wichtiger wissenschaftlicher Netzwerke drohe. ETH-Ratspräsident Michael
Hengartner nannte diese Nicht-Assoziierung gar einen «Kollateralschaden». Er wies
darauf hin, dass der Zugang zum Horizon-Programm für die Innovationskraft des
gesamten Schweizer Forschungsplatzes von grossem Wert sei. Mit der jetzigen Situation
gebe es auch ein gewisses Risiko, dass insbesondere Nachwuchsforschende die
Schweiz verlassen könnten, um an einer Institution in der EU zu arbeiten. Der
Regierungsrat des Kantons Zürich schätzte die Lage gemäss Tages-Anzeiger ähnlich ein
und sprach von einem «Reputationsverlust für Schweizer Hochschulen». Mittelfristig
sehe der Regierungsrat daher keine Alternative zu einer Assoziierung der Schweiz an
Horizon. 70
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Der Bundesrat reagierte im September 2021 auf den Beschluss der EU-Kommission, die
Schweiz beim EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe » als nicht-assoziierten
Drittstaat zu behandeln, indem er beschloss, den SNF mit der Durchführung von
Übergangsmassnahmen zu beauftragen. Diese sollen in Kraft bleiben, bis die weiterhin
angestrebte Assoziierung der Schweiz in die Wege geleitet werden könne. Die
Übergangslösungen für die Ausschreibungen von Horizon Europe – wie etwa den
«Starting Grants» des Europäischen Forschungsrates – sollen sich an den europäischen
Ausschreibungen orientieren, unterliegen aber anderen Fristen für die
Projekteingaben. Das WBF werde darüber hinaus bei der Innosuisse, bei der
Europäischen Weltraumorganisation ESA und weiteren Akteuren zusätzliche
Übergangsmassnahmen einleiten. Alle diese Übergangsmassnahmen sollen den Räten
mit einer Nachmeldung zum Voranschlag 2022 in der Wintersession 2021 unterbreitet
werden.

Rund einen Monat später informierte der Bundesrat in einer weiteren
Medienmitteilung, dass er die notwendigen Kreditverschiebungen für die bereits im
Jahr 2020 gutgeheissene Direktfinanzierung der Schweizer Projektpartner in die Wege
geleitet habe. Daher könne nun die Finanzierung von Schweizer Projektteilnehmenden
am Horizon-Paket 2021–2027 im Umfang von ca. CHF 400 Mio. für das Jahr 2021 direkt
durch das SBFI erfolgen. Darüber hinaus habe der Bundesrat das WBF und das EFD
beauftragt, «allfällige Ergänzungs- und Ersatzmassnahmen zur Stärkung des Schweizer
Forschungs- und Innovationsstandorts zu prüfen». 71

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.10.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die Kantone Genf, Basel-Landschaft sowie Basel-Stadt reichten im Herbst 2021 je eine
Standesinitiative ein (Kt. Iv. GE 21.320; Kt. Iv. BL 21.327; Kt. Iv. BS 21.328), die alle die
rasche Assoziierung der Schweiz an das EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon
Europe verlangten. In den Begründungen wurde unter anderem darauf hingewiesen,
dass die Assoziierung an Horizon Europe für die Forschungslandschaft Schweiz eminent
wichtig sei und ein Ausschluss die Mobilität, die Zusammenarbeit und den
Wissenstransfer verhindere und zu einer verminderten Forschungseffizienz führe. So
werde die Schweiz von den Entscheiden zu den Programmschwerpunkten
ausgeschlossen und könne die Themenwahl nicht mehr mitbestimmen. Längerfristig
werde es durch diese Situation schwierig, Schweizer Forschende sowie Talente aus dem
Ausland in der Schweiz zu halten. Daneben wurde auch auf die Relevanz des Programms
für Schweizer KMU hingewiesen. Auch hier drohe eine Abwanderung in die EU,
insbesondere von wissensintensiven Unternehmungen.
Die WBK-SR befasste sich Anfang Februar 2022 mit dem Themenschwerpunkt Horizon
Europe und diskutierte in diesem Rahmen auch die drei Standesinitiativen. Die
Kommission beschloss, den Standesinitiativen der beiden Basel Folge zu geben; die
Behandlung der Standesinitiative aus Genf hingegen, welche darüber hinaus die rasche
Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrages forderte, wurde sistiert. Die Kommission
sprach sich darüber hinaus dafür aus, einen Nachtragskredit für die Finanzierung der
Übergangsmassnahmen zu sprechen sowie eine Finanzierungsbotschaft für die
Ergänzungsmassnahmen vorzulegen. 72

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.02.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat gab im Februar 2022 bekannt, dass er eine Teilnahme am EU-Programm
«Copernicus» anstrebt, wie es auch in einer Motion von Marco Romano (mitte, TI)
gefordert worden war. Der Bundesrat beauftragte zu diesem Zweck das UVEK, in
Zusammenarbeit mit dem VBS, dem EDA und dem WBF technische Gespräche mit der
EU aufzunehmen. Copernicus, das von der EU und der Europäischen
Weltraumorganisation betrieben wird, diene der satellitengesteuerten Erdbeobachtung
und liefere den teilnehmenden Staaten wichtige Geoinformationen. Mit dem Programm
werde ausserdem die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie in Satelliten-
und Datenverarbeitungstechnologien gestärkt. Mit der Assoziierung der Schweiz soll die
Mitsprache sowie der freie Zugang zu den gewonnenen Daten gewährleistet werden und
die Schweizer Industrie soll die Möglichkeit erhalten, an den Ausschreibungen von
Copernicus zu partizipieren. Der Bundesrat schloss, dass die Schweiz nun ein
Assoziierungsabkommen mit der EU aushandeln werde und es danach am Parlament sei,
über die Vorlage zu beraten und zu entscheiden. 73
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Anfang März 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass er das revidierte Bundesgesetz
über die Förderung der Forschung und der Innovation FIFG gestaffelt in Kraft setzen
werde. Bereits auf den 15.4.2022 wolle die Regierung die Bestimmungen zur
Unterstützung von KMU und Start-ups, die aktuell nicht vom Förderinstrument
«Accelerator» des European Innovation Council profitieren können, in Kraft setzen.
Diese Bestimmungen waren vom Parlament in das FIFG aufgenommen worden, da den
Schweizer KMUs und Start-Ups aufgrund der Nicht-Assoziierung an Horizon Europe die
Mitwirkung an diesem Förderinstrument verwehrt geblieben war. Der Bundesrat gab
auch bekannt, dass er die entsprechenden «finanziellen Mittel für
Übergangsmassnahmen der Innosuisse zu den Ausschreibungen des «EIC Accelerator»
2022 zuhanden des Parlaments verabschiedet» habe. Die übrigen Bestimmungen des
revidierten FIFG sollen am 1. Januar 2023 ihre Gültigkeit erlangen. 74

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahrssession 2022 mit der Teilnahme der
Schweiz am Copernicus-Programm, die von Marco Romano (mitte, TI) in einer Motion
gefordert worden war. Zwischen der Behandlung durch den Nationalrat im Winter 2020
und der Behandlung im Ständerat hatte der Bundesrat eine Kehrtwende vollzogen: Wie
Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausführte, hatte sich die Regierung in der Zwischenzeit
dafür ausgesprochen, die Aufnahme von Gesprächen betreffend die Mitgliedschaft im
EU-Programm zur satellitengestützten Erdbeobachtung in die Wege zu leiten. Folglich
spreche aus Sicht des Bundesrates nichts mehr gegen eine Annahme der Motion,
erläuterte Keller-Sutter. Sie schloss ihre Ausführungen mit dem Hinweis, dass die
Teilnahme an Copernicus auch etwas kosten werde: Das Parlament werde bald
Gelegenheit erhalten, sein Engagement in dieser Sache unter Beweis zu stellen, wenn es
darum gehe, die entsprechenden finanziellen Mittel zu sprechen. Anschliessend wurde
die Motion stillschweigend angenommen. 75

MOTION
DATUM: 14.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die WBK-NR folgte im April 2022 ihrer Schwesterkommission und gab zwei
Standesinitiativen aus Basel-Landschaft und Basel-Stadt betreffend die rasche
Assoziierung der Schweiz an das EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe
Folge. 76

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.04.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat präsentierte Mitte April 2022 die Botschaft über den Beitritt zu sechs
ERIC-Forschungsinfrastrukturnetzwerken und die damit einhergehende Änderung
des FIFG. Diese Beitritte sollen es den Forschenden von Schweizer Hochschulen und
Forschungsinstitutionen ermöglichen, gleichberechtigt an den Arbeiten dieser EU-
Netzwerke teilzunehmen. Bislang habe die Schweiz in acht von insgesamt 22 ERIC-
Netzwerken und -Forschungsinfrastrukturen lediglich einen Beobachterstatus inne. Zu
folgenden sechs internationalen Gremien soll die Schweiz nun beitreten: Biobanking
and Biomolecular Resources Research Infrastructure; Consortium of European Social
Science Data Archives; Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities;
European Clinical Research Infrastructure Network; European Plate Observing System;
Integrated Carbon Observation System.
Der Bundesrat wies darauf hin, dass das Parlament mit dem Gutheissen der BFI-
Botschaft 2021-2024 bereits die notwendigen Mittel für den Beitritt zu diesen Gremien
gesprochen habe. 
Um zukünftige weitere Beitritte zu den ERIC-Forschungsinfrastrukturnetzwerken
einfacher zu gestalten, legte der Bundesrat im Übrigen einen Revisionsvorschlag für das
FIFG vor. Mit dieser Änderung soll der Entscheid über solche Beitritte an die Regierung
abgetreten werden. 77

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.04.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Da sich Schweizer Akteurinnen und Akteure aus Forschung und Innovation aufgrund der
Nicht-Assoziierung an Horizon Europe zwar an rund zwei Dritteln der Ausschreibungen
dieses Rahmenprogramms beteiligen können, in der Regel aber keine Finanzierung
seitens EU dafür erhalten, verabschiedete der Bundesrat im Mai 2022 weitere
Übergangsmassnahmen für das Jahr 2022. Im Rahmen dieser Massnahmen fliessen
finanzielle Mittel, die als Pflichtbeitrag an die EU für die Teilnahme an Horizon Europe
eingeplant waren, direkt an Schweizer Projektbeteiligte. Bezüglich der Einzelstipendien,
für die sich Forscherinnen und Forscher von Schweizer Institutionen derzeit aus
demselben Grund nicht bewerben können, beschloss der Bundesrat Förderangebote
beim SNF und bei Innosuisse einzurichten. Übergangsmassnahmen wurden auch für die
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Bereiche Hochleistungsrechnen, Quantenforschung und Raumfahrt beschlossen. Diese
Massnahmen werden über das SBFI und die Europäische Weltraumorganisation (ESA)
abgewickelt. Ferner beabsichtigte der Bundesrat die internationale Ausrichtung des
Schweizer Forschungs- und Innovationsbereichs mittels der Lancierung von bi- und
multilateralen Kooperationen auszuweiten; so werde demnächst eine nationale
Quanteninitiative lanciert und im Bereich der Raumfahrt strebte die Schweiz eine
Kooperationsvereinbarung zur Gründung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums mit
der ESA an. Diese wurde im Mai 2022 abgeschlossen.
Insgesamt werden sich die Kosten für diese Massnahmen für die Jahre 2021 und 2022
auf über CHF 1.2 Mrd. belaufen.
Wie die Medien berichteten, werde der Bundesrat im Jahr 2023 darüber entscheiden,
ob eine Assoziierung an die Programmperiode 2021-27 von Horizon Europe überhaupt
noch Sinn mache. Wie Staatssekretärin Martina Hirayama anlässlich eines
Mediengesprächs im Mai 2022 betonte, sei eine Assoziierung logischerweise mit der
Zeit immer weniger angezeigt, da die grossen Ausschreibungen bereits vergeben und
die entscheidenden Projekte lanciert seien. 78

Die WBK-NR forderte mit einer im April 2022 eingereichten Motion ein umfassendes
Schweizer Programm für exzellente Forschung und Innovation. Der Bundesrat solle
dieses Programm auf die Beine stellen, um international führende Forschende und
Start-Ups in die Schweiz zu holen. Dafür solle der Bundesrat die Subjektfinanzierung für
Forschende sowie die Objektfinanzierung für Start-Ups und KMUs fördern und weitere
Fördergefässe in den Bereichen Forschung und Innovation schaffen. Weiter sollen
bestehende Elemente von Horizon Europe mit zusätzlichen Mitteln begünstigt werden.
Dabei solle das geforderte Programm auf den bereits bestehenden und geplanten
Übergans- und Ersatzmassnahmen für Horizon Europe aufbauen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war der Ansicht, dass er bereits
alle notwendigen Massnahmen ergriffen habe, um die Förderung von Forschung und
Innovation sowie die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich bestmöglich
sicherzustellen. Er verwies diesbezüglich auf die von den Räten gutgeheissene
Finanzierungsbotschaft für die Beteiligung am Horizon-Paket 2021–2027, in deren
Rahmen bereits CHF 5.4 Mrd. gesprochen wurden, die nun für die projektweise
Beteiligung von Schweizer Forschenden ausgegeben werden können. Er führte auch die
von der WBK-NR erwähnten Übergangs-, Ersatz- und Ergänzungsmassnahmen auf,
welche bereits angelaufen seien respektive geprüft würden.
In der Sommersession 2022 gelangte der Vorstoss in die grosse Kammer; bei der
Beratung lag dem Rat neben dem Antrag der Kommission auf Annahme der Motion auch
ein Einzelantrag von Andreas Glarner (svp, AG) auf Ablehnung vor. Der SVP-Vertreter
bemängelte, dass dem Forschungs- und Innovationsbereich bereits heute grosse
Summen zukämen, für welche die Steuerzahlenden aufkommen müssen. Dies müsse
derzeit genügen. Der Nutzen einer zusätzlichen Forderung solle erst in der BFI-
Botschaft 2025-2028 diskutiert werden. Christian Wasserfallen (fdp, BE) stellte die
Motion seitens der WBK-NR vor und plädierte dafür, «diese Kaskade der
Nichtassoziierung» zu beenden und unabhängig von der Assoziierung an Horizon
Europe ein eigenes Programm zu lancieren. Der Nationalrat folgte den Worten von
Christian Wasserfallen und nahm die Motion mit 164 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung klar
an, wobei der Antrag Glarner nur wenige weitere Mitglieder der SVP-Fraktion zu
überzeugen vermochte. 79

MOTION
DATUM: 09.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eine knappe Mehrheit der APK-NR forderte im Februar 2022 dringliche Massnahmen zu
Gunsten des Schweizer BFI-Standorts. Die Kommission wollte den Bundesrat damit
beauftragen, Verhandlungen mit der EU über eine spezifische Vereinbarung
aufzunehmen, welche für eine umgehende Assoziierung der Schweiz als Drittland an die
EU-Programme Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom sowie Erasmus+ sorgt. In
dieser Vereinbarung sollen auch die Grundsätze für weitere Verhandlungen zwischen
der Schweiz und der EU geregelt werden. Zudem soll dieser Weg vor einem Entscheid
über Ergänzungs- und Ersatzmassnahmen eingeschlagen werden. Im Gegenzug soll der
Bund eine einmalige Erhöhung des Schweizer Kohäsionsbeitrages vorsehen. Anlass für
diese Motion war unter anderem eine gemeinsame Resolution von scienceindustries,
dem ETH-Rat und von swissuniversities, welche auf die negativen Konsequenzen der
fehlenden Assoziierung für den Schweizer Forschungs- und Innovationsplatz hinwies.
Eine Minderheit der APK-NR um Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) beantragte
die Ablehnung der Motion. Auch der Bundesrat konnte sich nicht mit dem Vorstoss
anfreunden. Zwar verfolge auch die Regierung das Ziel, die Assoziierung an die EU-
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Programme voranzutreiben; die Schweiz habe jedoch bis anhin schon alles Mögliche
unternommen, um die entsprechenden Verhandlungen zu starten. Es fehle letztlich am
Willen der EU, welche die Assoziierung der Schweiz an die EU-Rahmenprogramme im
BFI-Bereich von den allgemeinen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU
abhängig mache. Die Frage der Assoziierung solle daher vielmehr im Rahmen des
strukturierten politischen Dialogs angesprochen werden.
In der Sommersession 2022 betonte Fabian Molina (sp, ZH) seitens der
Kommissionsmehrheit, dass der Schweizer BFI-Bereich stark unter der Nicht-
Assoziierung an die BFI-Rahmenprogramme der EU leide. Der Bundesrat habe im
Februar 2022 seinen neuen Verhandlungsansatz für die künftigen Beziehungen
Schweiz-EU vorgestellt. Der Schweizer BFI-Bereich könne aber nicht so lange warten,
bis dieser Ansatz greife; die Vollassoziierung müsse rasch geschehen. Wenn im Jahr
2022 keine Lösung mehr gefunden würde, hätten «so gut wie alle Forschungsprojekte
aufgrund der bestehenden Periodizität ohne Schweizer Beteiligung begonnen». Der
Aussage von Fabian Molina entgegnete Minderheitensprecherin Elisabeth Schneider-
Schneiter, dass die EU klargemacht habe, dass sie zuerst die offenen Fragen,
beispielsweise bezüglich der dynamischen Rechtsübernahme oder der Rolle des EuGH
geklärt haben wolle, bevor über weitere Abkommen gesprochen werde. Es sei nun am
Bundesrat, diese Fragen mit der EU zu klären, seitens des Parlaments seien bereits
genügend Ideen und Anträge vorgelegt worden. Auch Aussenminister Ignazio Cassis
beantragte die Ablehnung der Motion. Schon fast verzweifelt äusserte er die
rhetorische Frage, wie mit jemandem verhandelt werden könne, der nicht verhandeln
wolle. Das Parlament könne so viele Motionen annehmen, wie es wolle, in der Realität
wolle die EU aber momentan keinen Schritt auf die Schweiz zugehen.
In der anschliessenden Abstimmung kam es zu einer Pattsituation. Mit Stichentscheid
der Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) wurde die Motion sodann mit 93 zu 92 Stimmen
bei 6 Enthaltungen angenommen. Zustimmung erhielt die Motion von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktionen sowie von einzelnen Mitgliedern der Mitte- und der
FDP.Liberalen-Fraktionen. 80

Der Ständerat befasste sich in der Herbstsession 2022 mit dem vom Bundesrat
beantragten Beitritt zu sechs ERIC-Forschungsinfrastrukturnetzwerken und der damit
einhergehenden Änderung des FIFG. Wie Benedikt 
Würth (mitte, SG) erläuterte, beantragte die WBK-SR einstimmig, der Vorlage
zuzustimmen. Der Beitritt zu diesen Netzwerken ermögliche Schweizer Forschenden
die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern in Bereichen, die von grosser
gesellschaftlicher Relevanz seien. Forschungsminister Parmelin ergänzte, dass der
Beitritt zu diesen Forschungsinfrastrukturen die Nicht-Assoziation an Horizon Europe
nicht kompensieren könne, die Mitgliedschaft jedoch einen wichtigen Schritt auf dem
Weg hin zu einer verstärkten Verbindung und Integration in die europäische
Forschungslandschaft darstelle. Die kleine Kammer genehmigte den Bundesbeschluss
über den Beitritt der Schweiz zu den sechs Forschungsinfrastrukturnetzwerken sowie
die Änderung des FIFG jeweils einstimmig. 81
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Die WBK-NR forderte im Juni 2022 mehr Transparenz bezüglich der verwendeten und
nicht verwendeten Mittel für das «Horizon-Paket 2021-2027». Die Kommission
sprach damit den Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 6.15 Mrd. an, den die Räte
2020 für die geplante Beteiligung am Horizon-Paket 2021–2027 gesprochen hatten.
Weil die Schweiz die erhoffte Assoziierung an Horizon Europe bislang nicht erreichen
konnte, habe der Bundesrat das SBFI beauftragt, direkt Projekte im Rahmen von
Übergangsmassnahmen zu finanzieren. Es mangle nun jedoch an Transparenz bezüglich
der verschiedenen Verpflichtungs- und Zahlungskredite für diese
Übergangsmassnahmen. Es brauche eine laufend zu aktualisierende Übersicht
betreffend angefallener Kreditreste; Verpflichtungskredite für Projektfinanzierungen in
den kommenden Jahren; Finanzierung der Massnahmen, die von SNF und Innosuisse
umgesetzt werden und zu allfälligen zusätzlichen Massnahmen. Eine Minderheit der
Kommission um Diana Gutjahr (svp, TG) beantragte die Ablehnung der Motion. Auch der
Bundesrat unterstützte das Anliegen nicht. Er argumentierte, dass die gewünschten
Informationen bereits vorhanden und abrufbar seien; somit sei das Anliegen bereits
erfüllt.
Der Vorstoss gelangte in der Herbstsession 2022 in den Nationalrat. Mustafa Atici (sp,
BS) betonte, dass die Kommission mit dieser Motion sicherstellen wolle, dass der dafür
vorgesehene Betrag vollumfänglich in den Bereich Forschung und Innovation fliesse. Im
Rahmen der Teilassoziierung bei Horizon 2020 (2014 bis 2016) seien über CHF 700 Mio.
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an gesprochenen Mitteln nicht für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet worden –
die Frage nach diesen Geldern wurde auch in der Anfrage 22.1022 von Fabien Fivaz (gp,
NE) aufgeworfen. Dies dürfe sich nicht noch einmal wiederholen. Die Minderheit sah
hingegen keinen Grund, die Motion anzunehmen. Sie vertrat wie der Bundesrat die
Ansicht, dass alle Angaben bereits transparent vorhanden und verfügbar seien. Der
Nationalrat nahm die Motion jedoch mit 133 zu 50 Stimmen an, die ablehnenden
Stimmen stammten allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 82

Im Herbst 2022 befasste sich die WBK-SR im Rahmen mehrerer Sitzungen mit zwei
Standesinitiativen zur Assoziierung der Schweiz an das EU-
Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe (Kt.Iv. 21.327 und Kt.Iv. 21.328). 
In ihrer ersten Sitzung Ende August 2022 kam die Kommission aufgrund eines
Gesprächs mit SBFI-Direktorin Martina Hirayama zum Schluss, dass diese angestrebte
Assoziierung in naher Zukunft nicht realistisch sei und aufgrund der voranschreitenden
Zeit – viele Forschungsprojekte des Rahmenprogramms sind bereits gestartet – auch
immer weniger attraktiv werde. Die Kommission beschloss daher mit 10 zu 1 Stimmen
(bei 1 Enthaltung), stattdessen in Umsetzung der beiden Standesinitiativen gesetzliche
und finanzielle Grundlagen zur Stabilisierung des Forschungsstandorts Schweiz zu
erarbeiten. Konkret solle die Bundesverwaltung einen Gesetzesentwurf für die
Schaffung eines bis 2027 befristeten Fonds ausarbeiten, mit welchem die
internationale Forschungszusammenarbeit und die Förderung der wissenschaftlichen
Exzellenz der Schweizer Forschung finanziert werden. 
An ihrer zweiten Sitzung im Oktober 2022 beschloss die WBK-SR mit einem
Stimmenverhältnis von 12 zu 1, den von der Bundesverwaltung zwischenzeitlich
ausgearbeiteten Vorentwurf zur Umsetzung der beiden Standesinitiativen in die
Vernehmlassung zu schicken. Aus verfahrenstechnischen Gründen entschied die
Kommission ausserdem, der ähnlich gelagerten und bislang sistierten Standesinitiative
des Kantons Genf (Kt.Iv. 21.320) keine Folge zu geben.
Im Rahmen ihrer Sitzung vom 4. November 2022 lancierte die Kommission sodann die
Vernehmlassung. Gemäss den Vernehmlassungsunterlagen sollen mit dem sogenannten
Horizon-Fonds-Gesetz nicht zusätzliche Mittel gesprochen, sondern die bereits
gesprochenen Gelder für die Schweizer Forschung gesichert werden. Auch ist
vorgesehen, dass allfällige Kreditreste im Fonds verbleiben. Das Gesetz soll dringlich
erklärt werden und beim Abschluss eines Abkommens mit der EU oder spätestens Ende
2027 auslaufen. 83
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Die Standesinitiative Genf (Kt.Iv. 21.320) mit dem Titel «Für eine rasche Assoziierung
der Schweiz an das Programm Horizon Europe» wurde in der Wintersession 2022 im
Ständerat behandelt. Die Initiative verlangte, dass die Schweiz den zweiten
Kohäsionsbeitrag an ausgewählte EU-Staaten so rasch wie möglich freigibt, damit die
Beziehungen zur EU stabilisiert werden könnten und die Schweiz rasch dem
Forschungsabkommen Horizon Europe beitreten könne. Die vorberatende WBK-SR
beantragte mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen, dem vorliegenden Kantonsbegehren
keine Folge zu geben. Wie Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) ausführte,
sprachen für die Kommission insbesondere drei Gründe gegen die Initiative: Erstens
liege die Kompetenz für Verhandlungen der Schweiz mit der EU in den Händen des
Bundesrates, zweitens sei der zweite Kohäsionsbeitrag unterdessen von beiden Räten
genehmigt worden. Drittens sei mit der Zustimmung zu den beiden Standesinitiativen
Basel-Stadt (Kt.Iv. 21.328) und Basel-Land (Kt.Iv. 21.327) und mit deren initiierten
Umsetzung das «innenpolitisch Mögliche nun aufgegleist». Anschliessend gab die kleine
Kammer der Standesinitiative Genf stillschweigend keine Folge. 84
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Der Beitritt zu sechs ERIC-Forschungsinfrastrukturnetzwerken und die damit in
Zusammenhang stehende Änderung des FIFG standen in der Wintersession 2022 auf
dem Programm der grossen Kammer. WBK-NR-Sprecher Mustafa Atici (sp, BS) führte
aus, dass das Ziel der ERIC-Netzwerke darin bestehe, das Niveau der europäischen
Forschung anzuheben. Die Beteiligung an den ERIC vermöge zwar die Nicht-
Assoziierung an Horizon Europe nicht wettzumachen, trage jedoch dazu bei, die
Integration in den europäischen Forschungsraum voranzubringen. Atici ergänzte, dass
die Mittel zur Zahlung der Jahresbeiträge für diese sechs Infrastrukturen bereits im
Rahmen der BFI-Botschaft 2021-2024 bewilligt worden seien. Der einstimmigen
Beurteilung der Kommission folgend, sprach sich der Nationalrat ebenfalls einstimmig
für den Beitritt aus und stimmte der Änderung des FIFG zu.
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In den Schlussabstimmungen wurden die beiden Vorlagen von den zwei Räten jeweils
einstimmig gutgeheissen. 85
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